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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in den Händen. Darin sind wichtige
Ansprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmer:innen einer Branche,

• verhindert, dass die Arbeitnehmer:innen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden
können,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeit-
geberverbänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der Arbeitnehmer:innen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Mario Ferrari
Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

KV-Highlights:

• Die Erhöhung der kollektivvertraglichen Schemagehälter (Anlage 1 zu § 12 mit Ausnahme der
Lehrlingseinkommen) erfolgt ab 1.4.2025 um 3% linear.

• Die Lehrlingseinkommen werden ab 1.4.2025 um 3,15% erhöht.

• Die Kinderzulagen werden ab 1.4.2025 um 3% erhöht.

• Erhöhung der Pensionskassenbeiträge um 0,15% auf alle Grundbeiträge.

Neuerungen im Banken-Kollektivvertrag ab 1. Juli 2025:

Neben redaktionellen Änderungen gibt es wichtige Klarstellungen und Verbesserungen.

• Neuformulierung von Anrechnungsbestimmungen bei gleichwertigen Hochschulzeiten

• Kinderzulage umfassend überarbeitet

• Pflichten der Arbeitnehmer modernisiert und an rechtliche Bestimmungen angepasst

• Arbeiten am Landespatronstag neu geregelt: gesonderter Freizeitausgleich für Arbeitsleistung
(gilt nur für Niederösterreich und Burgenland)

• Entfall der Rundungsregelungen bei Überstunden (Umsetzung bis 30. 9. 2025)

• Anhebung der Tagesgelder und des Nächtigungsgeldes

GPA Servicecenter:

Hotline: 05030121, service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa

mailto:service@gpa.at
www.pga.at
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KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend Änderungen des

Kollektivvertrages für Angestellte der Banken und Bankiers*)

zuletzt geändert am 18. 3. 2025

abgeschlossen am 30. 6. 2025

zwischen dem

VERBAND ÖSTERREICHISCHER BANKEN UND
BANKIERS
1010 Wien, Börsegasse 11,

und dem

ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft GPA
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank/Kre-
ditkartengesellschaften
1030 Wien, Alfred Dallinger Platz 1

(Kurzzitierung „Banken-KV 2025/II”)

I. GELTUNGSBEREICH

Dieser Kollektivvertrag gilt für alle Dienstnehmer, die
dem räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel-
tungsbereich des Kollektivvertrages für Angestellte

der Banken und Bankiers in der mit 1. 4. 2025 in Kraft
getretenen Fassung des Kollektivvertrages vom 18. 3.
2025 unterliegen.

II. SCHEMAREFORM

Der Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und
Bankiers in der mit 1. 2. 2009 in Kraft getretenen Fas-
sung des Kollektivvertrages vom 24. 2. 2009 wird samt
seinen Anlagen*) geändert und lautet ab 1. 7. 2009
wie folgt:

*) Die Anlagen 1 bis 3 zu § 8 des KV49 idF vom 1. Februar 2009 werden
daher durch die in der Anlage zu diesem Kollektivvertrag ersichtli-
chen Schemata ersetzt, die einen integrierenden Bestandteil dieses
Kollektivvertrages bilden.

ABSCHNITT I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Personenbezogene Bezeichnungen

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen (zB Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer, Dienstgeber, Dienstnehmer,

etc) gilt im Folgenden die gewählte Form für alle Ge-
schlechter.

§ 2 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt

(1) räumlich für das gesamte Bundesgebiet Öster-
reichs;

(2) fachlich für alle dem Verband österreichischer
Banken und Bankiers als ordentliche Mitglieder ange-
hörigen Kreditinstitute und für deren österreichische

Niederlassungen und Filialen sowie für die Angestell-
ten des Verbandes österreichischer Banken und Bank-
iers; und

(3) persönlich für alle Arbeitnehmer (= Angestellte)
und Lehrlinge mit Ausnahme von:

a) leitenden Angestellten, denen maßgebender Ein-
fluss auf die Betriebsführung zusteht (§ 36 Abs 2
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Z 1 und 3 ArbVG). Wer unter diesen Personenkreis
fällt, kann in Instituten mit 50 Arbeitnehmern und
mehr durch Betriebsvereinbarungen im Einzelnen
festgelegt werden;

b) Personen mit einem freien Dienstvertrag;

c) Hausbesorgern und Bedienerinnen;

d) stundenweise im Kurier- und Begleitdienst tätigen
Personen;

e) Volontären, Praktikanten, Ferialaushilfen sowie Per-
sonen, die in einem überwiegend zu Ausbildungs-
bzw Informationszwecken dienenden Vertragsver-
hältnis stehen;

f) Arbeitnehmer, die in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben einer kollektivvertragsangehörigen Un-
ternehmung tätig sind, soweit auf diese Arbeitneh-
mer das Gutsangestelltengesetz (Gesetz vom 26. 9.
1923, BGBl Nr 538) oder eine im Rahmen des Land-
arbeitsgesetzes (Gesetz vom 2. 6. 1948, BGBl Nr 140)
erlassene Landarbeitsordnung Anwendung findet;

(4) Für dienstzeitabhängige Ansprüche von Arbeitneh-
mern, die bis 1. 7. 2009 weder dem KV 49 noch dem TZ-
KV unterlagen, sind anrechenbare Dienstzeiten im Sin-
ne von § 7 längstens ab 1. 7. 1990 zu berücksichtigen.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen und die sonstigen
bestehenden kollektivvertraglichen Anrechnungsbe-
stimmungen.

§ 3 Geltungsdauer und Aufkündigung des Kollektivvertrages

(1) Der Kollektivvertrag ist auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen und kann von jedem vertragsschließenden
Teil gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gekün-
digt werden, soferne bei einzelnen Regelungen (zB
Valorisierungen) nichts anderes vereinbart wird.

(2) Die Bestimmungen über das Schemagehalt und
die Sozialzulagen (§§ 12, 21 und 22), das Gehaltssche-

ma (Anlage 1), über die Überstundenentlohnung
(§ 26) und über die Mehrarbeitsentlohnung (§ 27) kön-
nen von jedem vertragsschließenden Teil unabhängig
vom gesamten Kollektivvertrag gekündigt werden. Ei-
ne allfällige derartige Kündigung kann nur für sämtli-
che in Satz 1 aufgezählten Bereiche und nicht für ein-
zelne Bestimmungen erfolgen.

§ 4 Gleichbehandlung

(1) Im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis
darf kein Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar
diskriminiert werden, insbesondere nicht bei Maßnah-
men der Aus- und Weiterbildung und Umschulung.
(Abs 1 idF ab 1. Juli 2025)

(2) Sämtliche sich aus diesem Kollektivvertrag für Ehe-
partner bzw aus einer Eheschließung ableitenden An-
sprüche gelten in gleicher Weise für Partner in einge-
tragenen Partnerschaften.
(§ 4 idF ab 1. Februar 2010)

ABSCHNITT II GEHALTSREGELUNG

UNTERABSCHNITT A ALLGEMEINES

§ 5 Beschäftigungsgruppen und Gehaltsstufen

(1) Alle Arbeitnehmer, mit Ausnahme von Lehrlingen,
sind bei ihrem Eintritt nach der Art ihrer überwiegend
auszuübenden Tätigkeit in eine der Beschäftigungs-
gruppen A bis G einzureihen:

Beschäftigungsgruppe A

Arbeitnehmer, die manipulative, technische oder ad-
ministrative Tätigkeiten ausführen. Die erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten werden durch eine kurze
Anlernzeit erworben.

Beispiele:
Hilfsdienste, Kurierdienste;

Beschäftigungsgruppe B

Arbeitnehmer, die schematische Tätigkeiten nach
Richtlinien und genauen Anweisungen ausführen.
Die Aufgaben sind in hohem Ausmaß standardisiert.
Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden
durch eine Zweckausbildung und längere Einarbei-
tungszeit erworben.
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Absolventen von Handelsschulen sind, sofern diese
Ausbildung für die Tätigkeit von Bedeutung ist, in die
Beschäftigungsgruppe B einzureihen.
Arbeitnehmer dieser Beschäftigungsgruppe können
in der Einarbeitungszeit maximal 6 Monate in die Be-
schäftigungsgruppe A voreingereiht werden.

Beispiele:
einfache Tätigkeiten nach absolvierter Einarbeitung
im Bereich Datenerfassung, Telefon, Empfang;

Beschäftigungsgruppe C

Arbeitnehmer, die nach allgemeinen Richtlinien und
Anweisungen einfache Geschäftsfälle oder Organisa-
tionsaufgaben ausführen.
Absolventen einer Banklehre sowie einer Allgemein-
oder Berufsbildenden höheren Schule sind, sofern
diese Ausbildung für die Tätigkeit von Bedeutung ist,
in die Beschäftigungsgruppe C einzureihen. Die Be-
rufsreifeprüfung ist im Hinblick auf die Einreihung ei-
ner AHS-Matura gleichzustellen.
Arbeitnehmer dieser Beschäftigungsgruppe können
in der Ausbildungszeit zwölf bis maximal 24 Monate
in die Beschäftigungsgruppe B voreingereiht werden.

Beispiele:
Servicezonenmitarbeiter, Sachbearbeiter (von stan-
dardisierten Geschäftsfällen);

Beschäftigungsgruppe D

Arbeitnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich qualifi-
zierte Tätigkeiten mit entsprechender Verantwortung
selbstständig ausführen.
Ferner Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung
von kleinen Arbeitnehmergruppen, im Regelfall maxi-
mal fünf Arbeitnehmer, betraut sind, deren Tätigkei-
ten den Beschäftigungsgruppen A bis C zugeordnet
sind.
Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen
mit einschlägigen Studienabschlüssen sind, sofern
diese Ausbildung für die Tätigkeit von Bedeutung ist,
in die Beschäftigungsgruppe D einzureihen.
Arbeitnehmer dieser Beschäftigungsgruppe können
in der Ausbildungszeit 24 bis maximal 36 Monate in
die Beschäftigungsgruppe C voreingereiht werden.

Beispiele:
Sachbearbeiter; Privatkundenbetreuer; Assistenten
mit Sach- oder Vertriebsaufgaben;

Beschäftigungsgruppe E

Arbeitnehmer, die schwierigere, mit beträchtlicher
Verantwortung versehene Tätigkeiten selbstständig
ausführen. Die Tätigkeit erfordert durch vertiefte Be-
rufsfortbildung (zB unternehmens- oder sektorspezi-
fisch) erworbene Fachkenntnisse und längere Arbeits-
erfahrung.

Ferner Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung
von Arbeitnehmergruppen betraut sind, deren Tätig-
keiten den Beschäftigungsgruppen A bis D zugeord-
net sind. In begründeten Ausnahmefällen (beispiels-
weise im Zusammenhang mit Expertenlaufbahnen)
können solchen Arbeitnehmergruppen auch einzelne
Arbeitnehmer angehören, deren Tätigkeiten der Be-
schäftigungsgruppe E oder einer höheren Beschäfti-
gungsgruppe zuzuordnen sind. Ferner Arbeitnehmer,
die in beträchtlichem Ausmaß wiederholt mit der Lei-
tung von Projekten betraut sind und dabei im Sinne
der Tätigkeitsmerkmale dieser Beschäftigungsgruppe
tätig werden.
Arbeitnehmer dieser Beschäftigungsgruppe können
in der Ausbildungszeit 24 bis maximal 36 Monate in
die Beschäftigungsgruppe D voreingereiht werden.

Beispiele:
Leiter von Kleinstgeschäftsstellen mit ausschließli-
chem Privatkundengeschäft; gehobene Privat-Kun-
denbetreuer, Experten, Schalterleiter/Teamleiter,
Controller, gehobene Assistenz, Individualkundenbe-
rater, Kommerzkundenbetreuer;

Beschäftigungsgruppe F

Arbeitnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich Tätigkei-
ten mit komplexer Struktur und hoher Verantwortung
ausführen.
Ferner Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung
von Arbeitnehmergruppen betraut sind, deren Tätig-
keiten den Beschäftigungsgruppen A bis E zugeordnet
sind. In begründeten Ausnahmefällen (beispielsweise
im Zusammenhang mit Expertenlaufbahnen) können
solchen Arbeitnehmergruppen auch einzelne Arbeit-
nehmer angehören, deren Tätigkeiten der Beschäfti-
gungsgruppe F oder einer höheren Beschäftigungs-
gruppe zuzuordnen sind.

Beispiele:
stellvertretender Filial-/Abteilungsleiter, gehobene
Experten, gehobene Individualkundenberater, geho-
bene Kommerzkundenbetreuer, Standard Großkun-
denbetreuer;

Beschäftigungsgruppe G

Arbeitnehmer, die eigenverantwortlich in einem ei-
genständigen Wirkungsbereich Tätigkeiten mit kom-
plexer Struktur und entsprechendem Entscheidungs-
spielraum ausführen.
Ferner Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung
von Arbeitnehmergruppen betraut sind, deren Tätig-
keiten den Beschäftigungsgruppen A bis F zugeordnet
sind. In begründeten Ausnahmefällen (beispielsweise
im Zusammenhang mit Expertenlaufbahnen) können
solchen Arbeitnehmergruppen auch einzelne Arbeit-
nehmer angehören, deren Tätigkeiten der Beschäfti-
gungsgruppe G zuzuordnen sind.
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Beispiele:
Filial-/Abteilungsleiter, Top-Experten, gehobene
Großkundenbetreuer;

Die angeführten Beispiele sind Hinweise, die für alle
Beschäftigungsgruppen nach den Erfordernissen der
einzelnen Institute durch Betriebsvereinbarung (§ 42)
im Sinne der allgemeinen Beschäftigungsgruppende-
finitionen ergänzt bzw angepasst werden können.

(2) (Gehaltsstufen)
Jede der Beschäftigungsgruppen A bis G beinhaltet 9
Gehaltsstufen. Die Verweildauern je Gehaltsstufe be-
tragen

in der Gehaltsstufe 1 ........... 1 Verweildauerjahr,
in der Gehaltsstufe 2 ........... 1 Verweildauerjahr,
in der Gehaltsstufe 3 ........... 2 Verweildauerjahre,

in der Gehaltsstufe 4 ........... 2 Verweildauerjahre,
in der Gehaltsstufe 5 ........... 2 Verweildauerjahre,
in der Gehaltsstufe 6 ........... 4 (bzw 3 im Falle der

§§ 19 oder 20) Verweil-
dauerjahre,

in der Gehaltsstufe 7 ........... 4 (bzw 3 im Falle der
§§ 19 oder 20) Verweil-
dauerjahre und

in der Gehaltsstufe 8 ........... 4 (bzw 3 im Falle der
§§ 19 oder 20) Verweil-
dauerjahre.

(3) (Lehrlinge)
Die Einstufung von Lehrlingen und damit die Festset-
zung des Lehrlingseinkommens richtet sich nach
dem Lehrjahr (Anlage 1, Seite 33).

§ 6 Einreihung

(1) Unter Einreihung ist die Festlegung der jeweiligen
Beschäftigungsgruppe für neu eintretende Arbeitneh-
mer unter Berücksichtigung von § 5 Abs 1 zu verste-
hen. Die formale Ausbildung ist zu berücksichtigen,
sofern diese für die Tätigkeit von Bedeutung ist. Hier-
bei sind Absolventen

a) von berufsbildenden mittleren Schulen (zum Bei-
spiel Handelsschulen) mindestens in die Beschäfti-
gungsgruppe B,

b) einer Banklehre, AHS oder BHS mindestens in die
Beschäftigungsgruppe C und

c) von Fachhochschulen oder Universitäten mindes-
tens in die Beschäftigungsgruppe D

einzureihen.
Die Einreihung ist durch das Kreditinstitut vorzuneh-
men. Der Betriebsrat ist hierüber in Kenntnis zu setzen,
auf Verlangen des Betriebsrates hat hierüber eine Be-
ratung stattzufinden.

(2) Arbeitnehmer der Beschäftigungsgruppen B bis E
können während der Einarbeitungs- bzw Ausbil-
dungszeit nach Maßgabe des § 9 in die jeweils niedri-
gere Beschäftigungsgruppe voreingereiht werden.

§ 7 Einstufung, für das Schema anrechenbare Zeiten und erstes Dienstjahr

(1) (Einstufung)
Unter Einstufung ist die Festlegung der Gehaltsstufe
(§ 5 Abs 2) in der nach § 6 festgestellten Beschäfti-
gungsgruppe für neu eintretende Arbeitnehmer zu
verstehen.

(2) (für das Schema anrechenbare Zeiten)
Bei der Ersteinstufung in die Beschäftigungsgruppen
A bis G sind folgendermaßen Vordienstzeiten (lit a)
und/oder Studienzeiten (lit b) als Verweildauerjahre
zu berücksichtigen:

(a) Bei Neuaufnahmen sind die in Angestelltenverhält-
nissen bei Kreditinstituten oder anderen Finanz-
dienstleistern verbrachten Vordienstzeiten bis zu
höchstens acht Jahren voll und darüber hinaus
zur Hälfte als Verweildauerjahre anzurechnen. Be-
trägt eine Vordienstzeit weniger als 6 Monate, hat
sie unberücksichtigt zu bleiben.
Bei anderen Dienstgebern als Kreditinstitute oder
Finanzdienstleister verbrachte Vordienstzeiten sind

zumindest zu einem Drittel als Verweildauerjahre
anzurechnen, sofern für die im Kreditinstitut in Aus-
sicht gestellte Tätigkeit eine verwendbare ein-
schlägige Berufserfahrung nachgewiesen wird.
Beträgt eine solche Vordienstzeit weniger als 6 Mo-
nate, hat sie unberücksichtigt zu bleiben. Tätigkei-
ten im Verkauf, in der Kundenberatung oder im
Vertrieb stellen keine verwendbare einschlägige
Berufserfahrung im Sinne dieser Anrechnungsbe-
stimmung dar.
(Zielgruppe dieser Bestimmung sind beispielsweise
Bilanzbuchhalter, Contoller, Wirtschaftstreuhän-
der, Rechtsanwälte, Steuerberater, nicht aber zB
Verkäufer oder Kassiere im Handel.)

(b) Ein vollendetes Studium an einer Fachhochschule
oder Universität ist bis zum Höchstausmaß der vor-
geschriebenen Mindeststudiendauer (max. jedoch
5 Jahre) anzurechnen, sofern der betreffende Ar-
beitnehmer für eine seiner Vorbildung entspre-
chende Tätigkeit in Aussicht genommen ist.
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(c) Fallen nach lit a) und b) anzurechnende Zeiten in
den selben Zeitraum, so sind sie nur einmal anzu-
rechnen. Im Zweifelsfall erfolgt die für den Arbeit-
nehmer günstigere Anrechnung.

Im Ausland verbrachte Hochschulzeiten sind, sofern
diese auf Grund europäischer oder inländischer Nor-
men gleichwertig sind, bei geeignetem Nachweis
(beispielsweise Nostrifizierung) durch den Arbeitneh-
mer, unter denselben Voraussetzungen wie im Inland
verbrachte Hochschulzeiten anzurechnen.
Eine Anrechnung von Karenzeiten und Präsenzdienst-
zeiten aus einem Vordienstverhältnis kann außer An-
satz bleiben.
(Die letzten beiden Absätze gelten ab 1. Juli 2025)

(3) (erstes Dienstjahr)
Erfolgte der Eintritt vor dem 1. Oktober eines Jahres,
gilt das Kalendereintrittsjahr; erfolgte der Eintritt nach
dem 30. September eines Jahres, gilt das dem Eintritts-
jahr folgende Kalenderjahr als erstes Dienst- und
auch Verweildauerjahr. In diesem Fall bleibt das Jahr
des tatsächlichen Eintritts im Hinblick auf die tourliche
Vorrückung unberücksichtigt.

(4) Sind nach Absatz 2 lit a) und/oder b) anrechenba-
re Dienstzeiten zu berücksichtigen, wird vom tatsäch-
lichen Eintrittstag rückgerechnet. Gelangt man bei
dieser Rückrechnung zu einem ermittelten Eintrittstag
vor dem 1. Oktober, gilt bereits dieses Jahr, gelangt
man zu einem ermittelten Eintrittstag nach dem
30. September, gilt erst das folgende Kalenderjahr
als erstes Dienst- und auch Verweildauerjahr.

§ 8 Zeitabhängige Vorrückung – tourliches Avancement

(1) (Tourliches Avancement)
Nach Ablauf der in § 5 Abs 2 vorgesehenen Verweil-
dauern hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine tour-
liche Vorrückung in die nächste Gehaltsstufe.

(2) Das tourliche Avancement hat unter Berücksichti-
gung der Verweildauerjahre immer am 1. Jänner zu
erfolgen.

(3) Werden im Kreditinstitut neben den in § 13 Abs 2
und 3 vorgesehenen, auch andere Formen des außer-
tourlichen Avancements vergeben, so wird der An-
spruch auf ein tourliches Avancement durch diese an-
deren Formen eines außertourlichen Avancements
nicht berührt.

(4) entfällt ab 1. Juli 2025

§ 9 Umreihung nach erfolgter Einarbeitung bzw Ausbildung für neu eingetretene
Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmer, die gemäß § 6 Abs 2 iVm § 5 Abs 1 in
die jeweils niedrigere Beschäftigungsgruppe vorein-
gereiht worden sind, sind nach erfolgter Einarbeitung
bzw Ausbildung in die nächst höhere Beschäftigungs-
gruppe umzureihen. Die vorgesehenen Einarbei-
tungs- bzw Ausbildungszeiten orientieren sich grund-
sätzlich an den innerbetrieblichen Ausbildungsregeln.
Die Umreihungen haben jedoch innerhalb der in § 5
Absatz 1 vorgesehenen Maximalzeiten, spätestens je-
doch zu dem nach der Maximalzeit nächstfolgenden
Umreihungstermin zu erfolgen, sofern nicht in der Per-

son des Arbeitnehmers liegende persönliche Gründe,
die dem Ausbildungserfolg entgegenstehen, dagegen
sprechen. In diesem Fall können sich die vorgesehe-
nen Maximalzeiten um die Dauer des persönlichen
Verhinderungsgrundes verlängern. Im Übrigen gilt
§ 10 Absatz 2 bis 5 sinngemäß.

(2) Der Arbeitgeber hat innerhalb der in Absatz 1 vor-
gesehenen Zeiten die für die entsprechende Tätigkeit
erforderliche Ausbildung anzubieten.

§ 10 Tätigkeitsbezogene Umreihung

(1) Unter Umreihung ist die tätigkeitsbezogene Umstu-
fung in eine andere Beschäftigungsgruppe zu verste-
hen. Die bestehenden Einreihungen sind im Hinblick
auf eine Umreihung einmal im Jahr an einem durch
das Kreditinstitut festzulegenden Termin zu überprü-
fen. Die Umreihung ist spätestens mit 1. Juli des Kalen-
derjahres wirksam.

(2) Wird ein Arbeitnehmer von einer Beschäftigungs-
gruppe in eine andere umgereiht, so ist er in die ge-
genüber seinem bisherigen Schemagehalt betrags-
mäßig nächst höhere Stufe der neuen Beschäfti-
gungsgruppe umzureihen.

(3) Erfolgt eine Umreihung in eine Stufe, in der eine
mehrjährige Verweildauer vorgesehen ist, ist grund-
sätzlich in das erste Verweildauerjahr dieser mehrjäh-

– 11 –



rigen Stufe der neuen Beschäftigungsgruppe einzu-
reihen. Nur bei einer Umreihung aus einer Stufe mit
vier Verweildauerjahren in eine Stufe mit vier Verweil-
dauerjahren der neuen Beschäftigungsgruppe sind
die bereits zurückgelegten Verweildauerjahre anzu-
rechnen.

(4)Das Kalenderjahr, in dem die Umreihung erfolgt, ist
immer das erste Verweildauerjahr in der neuen Stufe
der neuen Beschäftigungsgruppe. Erfolgt eine Umrei-
hung in eine Stufe mit einer einjährigen Verweildauer,
erfolgt daher das nächste tourliche Avancement (§ 8)

zum nächsten 1. Jänner des auf die Umreihung fol-
genden Kalenderjahres. Erfolgt eine Umreihung in ei-
ne Stufemit einer mehrjährigen Verweildauer, beginnt
das zweite Verweildauerjahr daher am nächsten
1. Jänner des auf die Umreihung folgenden Kalender-
jahres.

(5) Fällt eine Umreihung mit einem tourlichen Avance-
ment (§ 8) zusammen, ist zuerst das tourliche Avance-
ment in der alten Beschäftigungsgruppe vorzuneh-
men und dann in die neue Beschäftigungsgruppe um-
zureihen.

§ 11 Umreihung bei Erteilung der Prokura

Bei Erteilung einer Prokura nach dem 1. 7. 2009 ist der
Arbeitnehmer in die nächsthöhere Beschäftigungs-
gruppe umzureihen, sofern im Zusammenhang mit
der Prokuraerteilung ein höheres Maß an Verantwor-
tung einhergeht. Im Übrigen gilt § 10 Absatz 2 bis 5
sinngemäß. Wird unter der selben Voraussetzung ei-
nem Arbeitnehmer, der in der Beschäftigungsgruppe
G eingereiht ist, Prokura erteilt, ist stattdessen eine

Vorrückung in die nächste Gehaltsstufe vorzunehmen,
sofern vor Prokuraerteilung der pensionsfähige mo-
natliche Gesamtbezug das Schemagehalt der Ge-
haltsstufe 9 der Beschäftigungsgruppe G nicht über-
steigt. Als pensionsfähig im Sinne dieser Bestimmung
sind jene Gehaltsbestandteile anzusehen, die Basis
für die Bemessungsgrundlage einer betrieblichen
Pensionskassenleistung darstellen.

§ 12 Schemagehalt

(1) Die Schemagehälter laut Anlage 1 sind Mindestge-
hälter und gelangen 14 mal im Jahr zur Auszahlung,
und zwar 12 Bezüge monatlich im Vorhinein, der
13. Monatsgehalt als Urlaubsgeld in der ersten Hälfte
des Monats Juni, der 14. Monatsgehalt als Weih-
nachtsremuneration in der ersten Hälfte des Monats
Dezember. Sofern eine innerbetriebliche Regelung
vor dem 1. 7. 2009 bestanden hat, wonach in bestimm-
ten Fällen die Gehaltszahlung im Nachhinein erfolgte,
bleibt es bei dieser generellen Regelung.

(2) Den während des Kalenderjahres ein- oder austre-
tenden Arbeitnehmern gebührt der aliquote Teil des
13. und 14. Monatsgehalts entsprechend der im Ka-

lenderjahr zurückgelegten Dienstzeit. Der verhältnis-
mäßig zu viel bezahlte Anteil des 13. und 14. Monats-
gehalts wird anlässlich der Beendigung des Dienstver-
hältnisses in Abzug gebracht. Von diesem Abzug wird
Abstand genommen, wenn das Dienstverhältnis nach
Auszahlung infolge Inanspruchnahme einer ASVG-
Pension oder durch Ableben endet.

(3) Der Stundenlohn eines stundenweise Beschäftigten
oder Teilzeitbeschäftigten errechnet sich durch Divi-
dieren des schemamäßigen Monatsgehalts durch
4,33 Wochen und 38,5 Stunden. Im Übrigen gilt Absatz
1 und 2 sinngemäß.
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UNTERABSCHNITT B KOMPETENZABHÄNGIGE VORRÜCKUNGSSYSTEMATIK

Die Informations- und Beratungsrechte des Betriebs-
rates gemäß den Bestimmungen des ArbVG, insbe-

sondere dessen §§ 96 und 96a, werden durch diesen
Abschnitt weder eingeschränkt noch erweitert.

§ 13 Außertourliches Avancement – Kompetenzabhängige Vorrückung,
Kompetenzzulage

(1) Die Kompetenzabhängie Vorrückung oder die
Kompetenzzulage sind Formen des außertourlichen
Avancement. Sie sind nach Maßgabe der in den
§§ 14 bis 18 vorgesehenen Regelungen zu vergeben.

(2) (Kompetenzabhängige Vorrückung)
Arbeitnehmern, die in den Stufen 6 bis 8 der Beschäfti-
gungsgruppe A bis G eingereiht bzw eingestuft sind,
ist schon vor Ablauf der vierjährigen Verweildauer ei-
ne kompetenzabhängige Vorrückung um eine Stufe
innerhalb ihrer Beschäftigungsgruppe zuzuerkennen,
wenn sie eines der in § 16 definierten Kompetenzkrite-
rien erfüllen.

(3) (Kompetenzzulage)
Arbeitnehmern, die in den Stufen 9 der Beschäfti-
gungsgruppen A bis F eingereiht beziehungsweise
eingestuft sind, ist eine auf vier Bezugsjahre befristete
Zulage in der Höhe von 6% seines Schemagehaltes
(Bemessungsgrundlage) gemäß Anlage zu § 12 Ab-
satz 1 zuzuerkennen, wenn sie eines der in § 16 defi-
nierten Kompetenzkriterien erfüllen. Diese Kompe-
tenzzulage ist nach Ablauf der vier Bezugsjahre auf-
zuzehren, das heißt, sie verringert sich betraglich in
dem Ausmaß, um das sich die Bemessungsgrundlage
aufgrund einer kollektivvertraglich vorgesehenen An-

hebung der Schemagehälter gemäß Anlage 1 zu § 12
(Valorisierung) betraglich erhöht. Während des Auf-
zehrungszeitraumes erfolgt keine Valorisierung der
sich aufzehrenden Kompetenzzulage.
Eine neuerliche Gewährung der Kompetenzzulage ist
bereits unmittelbar nach Ablauf des 4-jährigen Be-
zugszeitraumes möglich. Wird eine Kompetenzzulage
unmittelbar nach dem Bezugszeitraum oder während
des Zeitraumes der Aufzehrung neuerlich zuerkannt,
so entfällt die sich aufzehrende Kompetenzzulage
zur Gänze. Erfolgt während des Bezugs- oder Aufzeh-
rungszeitraumes der Kompetenzzulage eine Umrei-
hung in eine höhere Beschäftigungsgruppe, so ist
die Kompetenzzulage im Zeitpunkt der Umreihung
um jenen Differenzbetrag betraglich zu mindern, um
den sich das Schemagehalt durch die Umreihung er-
höht. Im Übrigen gilt bezüglich des Bezugszeitraumes
und des Aufzehrungsmodus Satz 2 und 3 sinngemäß.

(4) Das Kalenderjahr, in dem ein außertourliches
Avancement erfolgt, ist gleichzeitig das erste Verweil-
dauerjahr in der neuen Stufe beziehungsweise das
erste Bezugsjahr der Kompetenzzulage. Das zweite
Verweildauer- beziehungsweise Bezugsjahr beginnt
daher am 1. Jänner des dem außertourlichen Avance-
ment folgenden Kalenderjahres.

§ 14 Vergaberichtlinien

(1) Für das außertourliche Avancement nach § 13 sind
im Kreditinstitut schriftliche, jedem Arbeitnehmer
leicht zugängliche Vergaberichtlinien festzulegen.
Vor der Festlegung durch das Kreditinstitut sind Bera-
tungen über diese Richtlinien mit dem Betriebsrat
durchzuführen.

(2) In dieser Richtlinie sind jedenfalls zu regeln

• Die Termine, an denen das Vorliegen von Kompe-
tenzkriterien einmal im Kalenderjahr zu überprüfen
ist;

• Die Berechtigung von Arbeitnehmern, Anträge auf
Zuerkennung eines außertourlichen Avancements
wegen Vorliegens von Kompetenzkriterien zu stellen;

• Die Art und Weise der Beteiligung des Mitarbeiters
am Vergabeprozess;

• Das Beurteilungsverfahren zur Feststellung des Vor-
liegens der Voraussetzungen für das außertourliche
Avancement im Einzelfall;

• Die Informations- und Beratungsrechte des Be-
triebsrates;

• Die Entscheidungskompetenz innerhalb des Kredit-
institutes für das Vorliegen der Voraussetzungen
für das außertourliche Avancement;

• Rechte der Arbeitnehmer, eine Überprüfung der Ent-
scheidung beim nächsthöheren Vorgesetzten zu
veranlassen.

(3) Die erstmalige Festlegung von Vergaberichtlinien
hat innerhalb von 6 Monaten nach Wirksamwerden
dieser Bestimmungen für das Kreditinstitut zu erfol-
gen.
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§ 15 Zuerkennung

(1) Die Zuerkennung eines außerordentlichen Avan-
cements wegen des Vorliegens von Kompetenzkrite-
rien erfolgt durch das Kreditinstitut. Voraussetzung
für die Vergabe eines Kompetenzkriteriums ist eine
positive Gesamtleistung. Im Hinblick auf die genann-
ten Kompetenzkriterien muss die Leistung des Arbeit-
nehmers überdurchschnittlich und in einem einjähri-
gen Beobachtungszeitraum eine nachhaltige Qualität
der Tätigkeit in Bezug auf die Erfüllung des Kompe-
tenzkriteriums erkennbar sein.

(2) Arbeitnehmer haben den Anspruch, dass das Ver-
fahren auf Zuerkennung eines außerordentlichen

Avancements wegen des Vorliegens von Kompetenz-
kriterien nach den zugänglich gemachten Vergabe-
richtlinien (§ 14) durchgeführt wird.

(3) Die Zuerkennung eines außertourlichen Avance-
ments wegen Vorliegens eines Kompetenzkriteriums
ist den Arbeitnehmern durch das Kreditinstitut unver-
züglich nach der Entscheidung schriftlich mitzuteilen.
Diese Mitteilung begründet den Rechtsanspruch auf
ein außertourliches Avancement ab dem in der Zuer-
kennung genannten Zeitpunkt, spätestens jedoch am
1. 7. des Jahres.

§ 16 Kompetenzkriterien

a) Arbeitsqualität
Der Arbeitnehmer erfüllt je nach Funktion seine Auf-
gaben mit überdurchschnittlicher Qualität. Dabei
wird besonders auf Kundenorientierung und Kosten-
verantwortung geachtet. Die Qualität wird auch bei
fallweise erschwerten Bedingungen wie beispielsweise
erhöhtem Arbeitsanfall beibehalten.

b) Aufgabenmobilität
Der Arbeitnehmer übernimmt immer wieder (aber
nicht überwiegend) über seine Funktion hinausgehen-
de unterschiedliche unternehmensrelevante Aufga-
ben, die über seine stellentypischen Anforderungen
hinausgehen, jedoch in der Regel der Wertigkeit sei-
ner Beschäftigungsgruppe entsprechen.

c) Kommunikation/Teamfähigkeit/Kundenverhalten
Der Arbeitnehmer bleibt auch in schwierigen/komple-
xen Situationen im Kommunikationsverhalten effizient
und lösungsorientiert. Konflikte werden verantwor-
tungsvoll und konsensorientiert bearbeitet. Der Arbeit-
nehmer versteht es, seine kommunikativen Fähigkei-
ten bei Verhandlungen und Akquisition erfolgreich
einzusetzen.

d) Weiterbildung
Der Arbeitnehmer eignet sich über die betriebliche
Ausbildung hinaus eigenständig für das Kreditinstitut

verwertbares Zusatzwissen an (beispielsweise durch
einschlägige Fachliteratur) und macht es für den ei-
genen Tätigkeitsbereich oder das Unternehmen nutz-
bar.

e) Innovation
Der Arbeitnehmer sucht aktiv und eigeninitiativ Inno-
vationsmöglichkeiten und -potentiale, die auch im
Unternehmen umgesetzt oder weiterverfolgt werden.
Er erkennt und verfolgt frühzeitig Trends und lässt die-
se Erkenntnisse nutzbringend/wertschöpfend in die
tägliche Arbeit einfließen.

f) Umsetzungsverhalten
Der Arbeitnehmer führt unabhängig von seiner Zu-
ständigkeit für Kunden/Kollegen rasch und unbüro-
kratisch eine Lösung im Sinne des Kunden/Kollegen
und des Unternehmens mit hoher (Service-)Qualität
herbei.

g) Wissens- und Kompetenzvermittlung
Der Arbeitnehmer übernimmt zusätzlich zu seinen
Hauptaufgaben aufgrund seiner fachlichen und so-
zialen Kompetenz immer wieder Ausbildungs- oder
Coachingfunktionen.

§ 17 Quotenregelung

(1) Die kompetenzabhängige Vorrückung bzw Kom-
petenzzulage ist jährlich an mindestens 6% der Ar-
beitnehmer, die zum Vergabezeitpunkt unter die Be-
stimmungen des § 13 Abs 2 und 3 fallen, zuzuerken-
nen.

(2) Bei der Zuerkennung eines außertourlichen Avan-
cements ist durch das Kreditinstitut auf eine ausgewo-

gene Verteilung über die Stufen und Gruppen zu ach-
ten. In Kreditinstituten, in denen zum Vergabezeit-
punkt mehr als 150 Arbeitnehmer eine für ein außer-
tourliches Avancement gemäß § 13 Absatz 2 und 3
maßgebliche Einstufung vorweisen, ist die Quote von
6% sowohl für die Gruppe der in die Beschäftigungs-
gruppen A bis D als auch für die Gruppe der in die Be-
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schäftigungsgruppen E bis G eingereihten Arbeitneh-
mer zu erfüllen.

(3) Außertourliche Avancements im Sinne des § 13
Abs 2 und 3, die ohne Erfüllung eines Kompetenzkrite-
riums vergeben werden, sind in der Quote mit zu be-
rücksichtigen.

(4) Andere Gehaltsmaßnahmen als jene nach § 13
Abs 2 und 3 (zum Beispiel in Form einer allenfalls auf-
zehrbaren Zulage oder in Form einer nicht-tätigkeits-
bezogenen Umreihung) sind unter den folgenden Vo-
raussetzungen ebenfalls bei der Quotenermittlung
gemäß Absatz 1 mit zu berücksichtigen:

• Gleichwertigkeit der Maßnahme mit einer Gehalts-
maßnahme gemäß § 13 Abs 2 und 3 (dh zumindest
im Ausmaß einer Stufenvorrückung bzw einer Kom-
petenzzulage in Stufe 9)

• Pensionskassenfähigkeit dieser Gehaltsmaßnahme

• Vorliegen eines Kompetenzkriteriums

• der betroffene Arbeitnehmer befindet sich im Erwar-
tungsschutz gemäß § 38

• auf eine ausgewogene Verteilung zwischen im Er-
wartungsschutz und nicht im Erwartungsschutz be-
findlichen Arbeitnehmern ist zu achten

Absatz 2 gilt sinngemäß.

§ 18 Transparenzgebot

(1) Im Rahmen des Vergabeverfahrens hat der Be-
triebsrat ein Informations- und Beratungsrecht, insbe-
sondere sind ihm alle erforderlichen Daten aller Ar-
beitnehmer offen zu legen, die zur Überprüfung der
Einhaltung der Quote erforderlich sind.

(2) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat eingerichtet
ist, ist die Anzahl der zuerkannten außertourlichen
Avancements sowie die Anzahl der in den Stufen 6
bis 8 der Beschäftigungsgruppen A bis G befindlichen
Arbeitnehmer einmal jährlich durch Aushang oder im

Intranet zur Information der Belegschaft über einen
vierjährigen Betrachtungszeitraum zu veröffentlichen.

(3) In begründeten Fällen hat der Bankenverband auf
entsprechenden Antrag der zuständigen Gewerk-
schaft Informationen über die seitens eines Kreditinsti-
tutes jährlich zu erfüllende Quote über einen vierjäh-
rigen Betrachtungszeitraum beim Kreditinstitut einzu-
holen. Dieses hat dem Bankenverband diese Informa-
tionen zur Verfügung zu stellen und dieser mit der Ge-
werkschaft darüber zu beraten.

§ 19 Nichterfüllung der Quote

(1)Wird die gemäß § 17 jährlich jeweils zum Vergabe-
zeitpunkt zu erfüllende 6%-Quote in einem vierjähri-
gen Betrachtungszeitraum*) zum Vergabezeitpunkt,
spätestens aber mit Wirksamkeit 30. Juni, im Durch-
schnitt unterschritten, werden die vierjährigen Ver-
weildauern der Beschäftigungsgruppen A bis G mit
dem Ende des Kalenderjahres, in dem diese Feststel-
lung erfolgt ist, durch dreijährige Verweildauern er-
setzt. In diesem Fall kommen die Bestimmungen der
§§ 13 bis 18 und § 20 des Unterabschnitts B nicht mehr
zur Anwendung.

(2) Das Kreditinstitut kann frühestens drei Jahre nach
Eintritt der Rechtsfolge gemäß Absatz 1 dem Banken-
verband und der zuständigen Gewerkschaft gegen-
über schriftlich erklären, zur kompetenzabhängigen

Vorrückungssystematik dieses Kollektivvertrags (Un-
terabschnitt B, §§ 13 bis 18 und § 20) zurückzukehren.
In diesem Fall sind die Bestimmungen der §§ 13 bis 18
und § 20 sowie die vierjährige Verweildauer (Abs 1 ers-
ter Satz) ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem die
Erklärung erfolgt ist, anzuwenden. Eine solche Erklä-
rung ist dem Betriebsrat spätestens ein Monat vor ihrer
Abgabe zur Kenntnis zu bringen, auf Verlangen ist mit
ihm darüber zu beraten.

(3) Die mit den in Abs 1 und 2 verbundenen Rechtsfol-
gen sind den betroffenen Arbeitnehmern zeitgerecht
und schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

*) Der vierjährige Betrachtungszeitraum beginnt am 1. 1. 2010.

§ 20 Optionsrecht

(1) Das Kreditinstitut kann durch einseitige, schriftliche
Erklärung gegenüber dem Bankenverband und der
zuständigen Gewerkschaft die Anwendung der Be-
stimmungen dieses Kollektivvertrags über die kompe-
tenzabhängige Vorrückungssystematik (Unterab-

schnitt B, §§ 13 bis 19) für die Arbeitnehmer des eige-
nen Unternehmens ausschließen. Diese Erklärung ist
nur gültig, wennmindestens ein Monat vor ihrer Abga-
be der Betriebsrat verständigt wurde, und bei einem
entsprechenden Verlangen des Betriebsrates eine Be-

– 15 –



ratung über die Auswirkung dieser Erklärung für das
Unternehmen und die Dienstnehmer stattgefunden
hat.

(2) Die Erklärung bewirkt, dass die vierjährige Verweil-
dauer der Stufen 6 bis 8 der Beschäftigungsgruppen A
bis G durch jeweils dreijährige Verweildauern ersetzt
werden. Dies gilt ab sofort, wenn die Erklärung inner-
halb von 6 Monaten nach In-Kraft-Treten dieser Be-
stimmungen des Kollektivvertrags (1. 7. 2009) abgege-
ben wurde, bei einer späteren Abgabe der Erklärung
mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Erklä-
rung abgegeben wurde. In diesen Fällen kommen
die Bestimmungen der §§ 13 bis 19 des Unterab-
schnitts B nicht mehr zur Anwendung.

(3) Das Kreditinstitut kann frühestens drei Jahre nach
Abgabe einer Erklärung nach Abs 1 dem Bankenver-
band und der zuständigen Gewerkschaft gegenüber
schriftlich erklären, zur kompetenzabhängigen Vorrü-
ckungssystematik dieses Kollektivvertrags (Unterab-
schnitt B, §§ 13 bis 19) zurückzukehren. In diesem Fall
sind die Bestimmungen der §§ 13 bis 19 und die vier-
jährige Verweildauer (Abs 2 erster Satz) ab dem Ende
des Kalenderjahres, in dem die Erklärung erfolgt ist,
anzuwenden. Eine solche Erklärung ist dem Betriebs-
rat spätestens ein Monat vor ihrer Abgabe zur Kenntnis
zu bringen, auf Verlangen ist mit ihm darüber zu bera-
ten.

(4) Die mit den in Abs 1 und 3 verbundenen Rechtsfol-
gen sind den betroffenen Arbeitnehmern zeitgerecht
und schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

ABSCHNITT III SOZIALZULAGEN

Als Sozialzulage werden Familien- und Kinderzulagen gewährt.

§ 21 Familienzulage

(1) Familienzulagen erhalten über Antrag folgende
Arbeitnehmer:

a) Verheiratete, sofern und solange der Ehepartner
keine Familienzulage, Haushaltszulage oder
gleichartige Leistung oder Zulage bezieht.

b) Verheiratete unter der Voraussetzung der lit a) so-
wie Ledige, Geschiedene oder Verwitwete, alle in-
sofern und insolange dem Arbeitnehmer der Allein-
verdienerabsetzbetrag oder der Alleinerhalterab-
setzbetrag gebührt und Anspruch auf mindestens
eine Kinderzulage gemäß § 22 besteht. Wird der Al-
leinverdienerabsetzbetrag bzw der Alleinerhalter-
absetzbetrag rückwirkend zuerkannt oder rückwir-
kend aberkannt, so ist die entsprechende Nachzah-
lung durch das Kreditinstitut oder Rückzahlung
durch den Arbeitnehmer vorzunehmen.

c) Ledige, Geschiedene und Verwitwete, solange sie
Anspruch auf mindestens eine Kinderzulage gemäß
§ 22 haben oder sie mindestens einen unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen überwiegend erhalten*).

Die Familienzulage laut Anlage 2 gelangt 14-mal
jährlich mit den Monatsgehältern zur Auszahlung.

(2) Die Familienzulagen für stundenweise Beschäftigte
oder im Stundenlohn stehende Arbeitnehmer sowie
Teilzeitbeschäftigte werden errechnet, indem die ent-
sprechenden Zulagen für Vollzeitbeschäftigte (siehe
Anlage, Seite 34) durch die kollektivvertragliche wö-
chentliche Normalarbeitszeit (38,5 Stunden) dividiert
und mit der Anzahl der vereinbarten Wochenarbeits-
stunden multipliziert werden.

(3) Den Wegfall der Voraussetzungen für den Bezug
der Familienzulage hat der Arbeitnehmer unverzüg-
lich mitzuteilen. Zu Unrecht bezogene Familienzula-
gen können vom Kreditinstitut zurück gefordert wer-
den.

*) In Auslegung des Begriffes „überwiegend erhalten“ wird festge-
legt, dass die Familienzulage nur insolange gebührt, als der Dienst-
nehmer zu einer monatlichen Leistung verpflichtet ist, welche die
Hälfte des jeweiligen pfändungsfreien Existenzminimums übersteigt.

§ 22 Kinderzulage

(1) Für jedes Kind, für das ein Arbeitnehmer Anspruch
auf gesetzliche Familienbeihilfe nach dem Familien-
lastenausgleichsgesetz hat und diese nachweislich
selbst bezieht, erhält er über Antrag eine Kinderzula-

ge. Bezieht das Kind die Familienbeihilfe direkt, be-
steht der Anspruch ebenso.
Besteht im Falle einer Scheidung oder Auflösung einer
Lebensgemeinschaft Anspruch des anderen Elternteils
auf die gesetzliche Familienbeihilfe, die von diesem
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oder dem Kind direkt bezogen wird, besteht ebenso
über Antrag Anspruch auf Kinderzulage(n), sofern
und solange der Arbeitnehmer nachweislich Unter-
haltsleistung(en) für das jeweilige Kind zumindest in
der Höhe der im Kollektivvertrag für das erste Kind
vorgesehenen Kinderzulage erbringt und der andere
Elternteil keine Kinderzulage aus diesem Kollektivver-
trag für das jeweilige Kind bezieht.

(2) Beginn, Dauer und Ende für den Bezug einer Kin-
derzulage gemäß Absatz 1 richten sich nach jenem
Zeitraum, der für das jeweilige Kind im korrespondier-
enden aufrechten Familienbeihilfebescheid angege-
ben ist. Sie gebührt daher unter Berücksichtigung
von Absatz 3 erstmals für jenen Kalendermonat, für
den gesetzliche Familienbeihilfe bezogen wird bzw
letztmals für jenen Kalendermonat, für den sie bezo-
gen wurde.

(3) Ein Antrag auf Kinderzulage ist möglichst zeitnahe
zur Geburt des Kindes oder sonst zum Bezug auslösen-
den Ereignis vorzubringen. Wird er verspätet vorge-
bracht, so beginnt der Zeitraum für den Bezug der
Kinderzulage frühestens für jenen Kalendermonat,
der sechs Monate vor Antragstellung liegt. Auf die
Notwendigkeit einer Antragstellung sowie auf die

Rechtsfolgen einer verspäteten Antragstellung ist sei-
tens des Kreditinstitutes unter Berücksichtigung von
§ 23 Absatz 6 in geeigneter Form hinzuweisen.

(4) Bei Antragstellung, spätestens jedoch sechs Mona-
te danach, sowie in weiterer Folge auch auf Verlangen
des Kreditinstitutes hat der Arbeitnehmer den Fami-
lienbeihilfebescheid vorzulegen und im Hinblick auf
Absatz 1 zweiter oder dritter Satz allfällige weitere
Nachweise zu erbringen. In begründeten Ausnahme-
fällen kann von diesen Nachweisen seitens des Kredit-
institutes Abstand genommen werden. Der Arbeitneh-
mer hat den Wegfall von Voraussetzungen für den Be-
zug der Kinderzulage dem Kreditinstitut unverzüglich
mitzuteilen (§ 23 Abs 6). Zu Unrecht bezogene Kinder-
zulagen können vom Kreditinstitut zurückgefordert
werden.

(5) Die Höhe der Kinderzulage richtet sich nach Anla-
ge 2. Die Kinderzulage gelangt 14mal jährlich zur
Auszahlung und ist gemeinsammit demMonatsgehalt
und anteilsmäßig auch mit den kollektivvertraglichen
Sonderzahlungen anzuweisen. Die Kinderzulage für
Teilzeitbeschäftigte ist zu aliquotieren (§ 12 Abs 3).

(§ 22 idF ab 1. Juli 2025)

ABSCHNITT IV DIENSTRECHT

§ 23 Pflichten der Arbeitnehmer

(1) Allgemeine Pflichten
Die Arbeitnehmer haben die Verpflichtung, durch vol-
len Einsatz ihrer Arbeitskraft stets ihr Bestes zu leisten,
sich gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Vorgesetz-
ten wertschätzend und respektvoll zu verhalten und
die Interessen des Kreditinstitutes zu wahren, auch au-
ßerhalb des Dienstes, wie insbesondere in sozialen
Medien. Allgemeine und für den jeweiligen Arbeitsbe-
reich bestehende sowie individuelle Arbeitsanweisun-
gen sind einzuhalten.

(2) Verschwiegenheitspflichten
Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, über alle geschäft-
lichen Angelegenheiten oder ihnen in Ausübung ihres
Dienstes bekannt gewordenen Umstände unbedingte
Verschwiegenheit zu bewahren, insbesondere sind
die gesetzlichen Regelungen zum Schutz des Bankge-
heimnisses und Datenschutzes jederzeit einzuhalten.
Die Verschwiegenheitspflichten bestehen auch nach
allfälliger Auflösung des Dienstverhältnisses weiter.

(3) Dienstverhinderung
Ist ein Arbeitnehmer vorübergehend verhindert, sei-
nen Dienst zu versehen, so hat er dies unter Angabe
des Grundes ohne unnötigen Aufschub seinem zu-

ständigen Vorgesetzten anzuzeigen bzw anzeigen zu
lassen.

(4) Nebenbeschäftigungen
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die beabsichtigte
Ausübung von Nebenbeschäftigungen, gleichgültig,
ob sie gegen Entgelt erfolgen oder nicht, der Perso-
nalabteilung unter Angabe des Beschäftigungsaus-
maßes sowie der Lage der Arbeitszeiten ebenso um-
gehend zumelden, wie gesellschaftsrechtliche Beteili-
gungen. Die Personalabteilung wird gesellschafts-
rechtliche Beteiligungen sowie die Ausübung von Ne-
benbeschäftigungen im Einvernehmen mit dem Be-
triebsrat dann untersagen, wenn diese Beschäftigung
bzw. geschäftliche Erwerbstätigkeit mit arbeitszeit-
rechtlichen Bestimmungen nicht vereinbar ist oder
den Interessen des Kreditinstitutes widerstreitet oder
zu Interessenskonflikten des Arbeitnehmers führen
kann. Interessenskonflikte können aus wirtschaftli-
chen, organisatorischen oder ethischen Gründen als
auch durch persönliche Naheverhältnisse entstehen.
Kommt es zu keinem Einvernehmen, so entscheidet
die Geschäftsleitung. Wird eine nicht untersagte Ne-
benbeschäftigung oder gesellschaftsrechtliche Betei-
ligung beendet, oder sind sonst Veränderungen ein-
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getreten, ist die Personalabteilung zu informieren, um
eine Neubewertung im Hinblick auf eine mögliche Un-
tersagung vornehmen zu können.

(5) Verbotene Geschäfte, Geschenkannahme
Jeder Arbeitnehmer hat seine persönliche Wirtschafts-
führung einkommens- und vermögensadäquat zu ge-
stalten, um Überschuldung zu vermeiden. Die Über-
nahme von insbesondere Zahlungs-, Wechsel- und
Bürgschaftsverbindlichkeiten, die seine Einkommens-
und Vermögensverhältnisse übersteigen, sind verbo-
ten, ebenso spekulative Börsenoperationen, oder
sonstige spekulative Geschäfte für eigene Rechnung
oder für Rechnung dritter Personen, in welcher Form
immer, sowie die Beteiligung an solchen Geschäften,

soweit nicht ein Auftrag oder die Erlaubnis des Kredit-
instituts vorliegt. Innerbetriebliche Regelungen über
verbotene Geschäfte und Regelungen über den Um-
gang zu Geschenkannahmen sind einzuhalten (Com-
pliance).

(6) Informationspflichten
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine jeweils aktuelle
Wohnadresse durch Übermittlung des Meldezettels
dem Kreditinstitut bekanntzugeben. Außerdem hat er
Veränderungen in seinen Standes- und Familienver-
hältnissen der Personalabteilung unverzüglich unter
Vorlage geeigneter Urkunden (wie zum Beispiel Hei-
rats- und Geburtsurkunden, usw) mitzuteilen.
(§ 23 idF ab 1. Juli 2025)

§ 23a Beschwerderecht

Falls sich ein Arbeitnehmer durch eine Verfügung
oder Weisung eines Vorgesetzten beschwert erachtet,
kann er hierüber bei dem nächsthöheren Vorgesetz-
ten oder unmittelbar bei der Geschäftsleitung Be-

schwerde erheben. Er kann mit der Erhebung der Be-
schwerde auch den Betriebsrat beauftragen. Ein sol-
cher Schritt darf dem Arbeitnehmer nicht zum Vorwurf
gereichen.

§ 24 Sicherheit;
Banküberfälle und Gewaltanwendung*)

(1) Durch Sicherheitseinrichtungen und Schulungen
soll die Gefahr für Leben und Gesundheit der Arbeit-
nehmer verhindert bzw verringert werden.

(2) Das Kreditinstitut hat dafür Sorge zu tragen, dass
Arbeitnehmer und Lehrlinge entsprechend der Art ih-
rer Tätigkeit und Verwendung im Unternehmen und
der Art des Arbeitsplatzes im Hinblick auf die Gefahren
und Risiken im Zusammenhang mit Banküberfällen
und damit verbundene, gegen den Arbeitnehmer in
dieser Eigenschaft gerichtete Gewaltanwendungen
(zB Geiselnahme, Bombendrohung) geschult und un-
terwiesen werden.

(3) Die Schulungs- und Unterweisungsmaßnahmen
haben so zu erfolgen, dass Arbeitnehmer und Lehrlin-
ge in einem nahen zeitlichen Zusammenhang - tun-
lichst unmittelbar - mit der Aufnahme oder Änderung
ihrer Tätigkeit die hierfür erforderlichen sicherheitsre-
levanten Kenntnisse für den konkreten Arbeitsplatz,
auf dem sie eingesetzt werden, vermittelt bekommen.

Sie haben insbesondere präventive Maßnahmen, das
Verhalten im Überfallsanlass sowie geeignete Unter-
stützungsmaßnahmen zu beinhalten. Darüber hinaus
ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Kenntnisse durch
regelmäßig wiederkehrende Unterweisungen und
Übungen – tunlichst 1x jährlich – aufgefrischt und zu-
sätzlich bedarfsabhängig oder anlassfallbezogen (zB
Alarmproben) vertieft werden.

(4) Arbeitnehmern und Lehrlingen, die in dieser Eigen-
schaft von einem Banküberfall oder einer damit zu-
sammenhängenden Gewaltanwendung (zB Geisel-
nahme, Bombendrohung) betroffen sind, ist in einem
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem An-
lassfall, tunlichst am selben Tag, ein Gespräch mit ei-
ner psychosozialen Fachkraft mit Erfahrung im Ge-
walttraumabereich und darüber hinaus unter Berück-
sichtigung von Leistungen der Sozialversicherungsträ-
ger eine therapeutisch angemessene psychologische
Nachbetreuung anzubieten.
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§ 25 Arbeitszeit

(1) Die Normalarbeitszeit beträgt ausschließlich der
Ruhepausen 38,5 Stunden in der Woche. Auf den Kol-
lektivvertrag betreffend die Arbeitszeitverkürzung und
Flexibilisierung in den Kreditinstituten vom 3. März
1988 wird hingewiesen.

(2) Für jugendliche Arbeitnehmer gilt die gleiche Ta-
ges- und Wochenarbeitszeit wie für die übrigen Ar-
beitnehmer (§ 11 Abs 5 KJBG).

(3) Mehrarbeitsleistungen von täglich weniger als ei-
ner Viertelstunde unmittelbar vor Beginn oder nach
Schluss der festgesetzten Dienststunden gelten nicht
als Überstunden.

(4) Bei Arbeitnehmern, bei denen regelmäßig und in
erheblichem Umfange Arbeitsbereitschaft besteht,
kann die Dienstzeit einschließlich der Mittagspause
bei Kraftfahrern und ständigen Beifahrern bis zu wö-
chentlich 60 Stunden, bei Wächtern bis zu wöchentlich
54 Stunden, höchstens jedoch auf 12 Stunden täglich,
erstreckt werden. Diesen Arbeitnehmern wird für die
über die kollektivvertragliche Arbeitszeit hinausge-
hende Dienstverwendung bis zu 60 bzw 54 Wochen-
stunden ein Pauschale auf Basis des halben normalen
Überstundensatzes gewährt. Bei Kraftfahrern und
ständigen Beifahrern ist durch diese Pauschale eine
Dienstleistung an Samstagen ab 13 Uhr sowie an
Sonn- und Feiertagen nicht abgegolten. Für Dienst-
stunden von 20 Uhr bis 6 Uhr ist bei Kraftfahrern und
ständigen Beifahrern jedenfalls der 100-prozentige
Mehrarbeitszuschlag (Nachtarbeitszuschlag) zu be-
zahlen. Bei Nachtwächtern wird die Vergütung einer
über 54 Wochenstunden hinausgehenden Dienstzeit
durch Betriebsvereinbarungen geregelt. Auch für Por-
tiere kann die wöchentliche Dienstzeit bis zu 54 Stun-
den, jedoch auf höchstens 12 Stunden täglich, für
Frauen auf höchstens 10 Stunden täglich, erstreckt
werden, wobei eine Dienstzeit über 40Wochenstunden
nach § 26 zu bezahlen ist.

(5) Außer den gesetzlichen Feiertagen gelten als
Bankfeiertage der Karsamstag, der Pfingstsamstag
und der 24. Dezember. An diesen Bankfeiertagen kann
ein eingeschränkter Schalterdienst im Höchstausmaß
von zwei Stunden ausschließlich zur Einlösung von
Wechseln und zur Entgegennahme von Anmeldungen
zu Generalversammlungen, für welche die Anmelde-
frist abläuft, verrichtet werden. Der Yom Kippur ist für
mosaische Glaubensangehörige dienstfrei.
(Abs 5 idF ab 1. Juli 2025)

(5a) Der Tag des Landespatrons ist – soweit er nicht
auf einen Tag fällt, der gemäß Abs 5 als dienstfrei gilt
– ein Arbeitstag. Sofern und solange dieser Tag auf
Grund eines Landesgesetzes oder einer landesbe-

hördlichen Regelung als Feiertag begangen und für
die Landesbediensteten generell als dienstfrei erklärt
wird, gebührt allen an diesem Tag arbeitenden Ar-
beitnehmern für die tatsächlich erbrachte Arbeitsleis-
tung ein gesonderter Freizeitausgleich im Verhältnis
1 : 1. Dieser gesonderte Freizeitausgleich ist tunlichst
zeitnahe, bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres,
zu konsumieren und auf Wunsch des Arbeitnehmers
auch in einem ganzen Tag geblockt. Mit Arbeitneh-
mern, die an diesem Tag Kindergartenkinder oder
schulpflichtige Kinder zu betreuen haben, ist unter
Rücksichtnahme auf die betrieblichen Erfordernisse
vorrangig am Landesfeiertag die Inanspruchnahme
dieses gesonderten Freizeitausgleiches bereits vorab
zu vereinbaren. Insgesamt sind die Einsatzzeiten der
betroffenen Arbeitnehmer spätestens zwei Wochen
vor dem Landespatronstag zu klären.
(Abs 5a gilt ab 1. Juli 2025)

(6) Die Beschäftigung von stundenweise Beschäftigten
oder im Stundenlohn stehenden Arbeitnehmern sowie
Teilzeitbeschäftigten kann grundsätzlich nur während
der betriebs- bzw abteilungsüblichen Arbeitszeit erfol-
gen.

(7) Ein Überwechseln von der Teilzeit- auf die Vollzeit-
beschäftigung oder von der Vollzeitbeschäftigung auf
die Teilzeitbeschäftigung kann nur im Einvernehmen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen.
Ein Rechtsanspruch auf einen solchen Übertritt oder
auf eine Umreihung ist – außer in den gesetzlich vor-
gesehenen Fällen – nicht gegeben.

(8) Besondere Regelungen zur flexiblen Arbeitszeitge-
staltung:

a) Für Arbeitnehmer im Rechnungswesen, für mittel-
bar oder unmittelbar mit Arbeiten für den Jahres-
abschluss befasste Arbeitnehmer in Organisations-
und IT-Abteilungen können durch Betriebsverein-
barung iSd § 4 Abs 6 bis Abs 9 AZG folgende Flexi-
bilisierungsmöglichkeiten vorgesehen werden:

– Durchrechnungszeitraum maximal 52 Wochen

– wöchentlicheNormalarbeitszeitmaximal 48Stun-
den

– tägliche Normalarbeitszeit maximal 10 Stunden,
falls ein zusammenhängender mehrtägiger Zeit-
ausgleich ermöglicht wird.

b) Durch Betriebsvereinbarung kann iSd § 4 Abs 7 AZG
eine 4-Tage-Woche vorgesehen werden, wobei die
tägliche Normalarbeitszeit auf maximal 10 Stunden
ausgedehnt werden kann, wenn die regelmäßige
Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf 4
zusammenhängende Tage erfolgt.
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c) In Gleitzeitvereinbarungen iSd § 4b AZG kann durch
Betriebsvereinbarung bzw in Betrieben ohne Be-
triebsrat durch Einzelvereinbarung die tägliche
Normalarbeitszeit mit maximal 10 Stunden ange-
setzt werden, wenn ein Zeitausgleich in ganzen Ta-
gen ermöglicht wird.
(lit c idF ab 1. Juli 2025)

d) Bei Arbeitsbereitschaft kann iSd § 5 AZG durch Be-
triebsvereinbarung eine wöchentliche Normalar-
beitszeit von maximal 60 Stunden, eine tägliche
Normalarbeitszeit von maximal 12 Stunden vorge-
sehen werden.

§ 25a Telearbeit

Bei Einführung von Telearbeit sind mittels Betriebsver-
einbarung nachstehende Inhalte jedenfalls zu regeln:

a) Voraussetzungen; für die Beschäftigung an außer-
betrieblichen Arbeitsstätten

b) Aufteilung der Arbeitszeit zwischen betrieblicher
und außerbetrieblicher Arbeitsstätte

c) Bereitstellen von Arbeitsmitteln bzw Aufwanderstat-
tung

d) Haftung für spezielle Risken, die sich aus den Be-
sonderheiten einer außerbetrieblichen Arbeitsstät-
te ergeben.

e) Beendigungsbedingungen

§ 26 Überstundenentlohnung*)

(1) Eine über die Arbeitszeit gemäß § 25 Abs 1 hinaus-
gehende Arbeitsleistung ist als Überstundenleistung
zu betrachten. Beide Vertragsteile erklären die Leis-
tung von Überstunden als unerwünscht und verpflich-
ten sich, alles Zweckdienliche vorzukehren, um Über-
stunden zu vermeiden. Durch die Leistung von Über-
stunden kann im Bedarfsfall die Arbeitszeit bis zu
10 Stunden täglich verlängert werden.

(2) Der Anspruch auf Überstundenentlohnung entsteht
nach Ablauf der in § 25 festgesetzten Arbeitszeit unter
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 25 Abs 3,
sofern die Überstundenleistung angeordnet oder
nachträglich genehmigt wurde.
(Abs 2 idF ab 1. Juli 2025)

(3) Die Vergütung von Überstunden erfolgt auf Basis
von 1/150 des Monatsbezuges, ausschließlich der So-
zialzulagen und sonstiger Zulagen, die mit der Leis-
tung von Überstunden nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang stehen. Hiezu tritt ein Mehrarbeitszuschlag
von 50% für die Zeit ab Dienstschluss bis 20 Uhr pro
Arbeitstag und von 100% für eine Mehrarbeitsleistung
in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr (Nachtarbeitszuschlag)
sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. An Sams-
tagen wird der 100-prozentige Zuschlag nur für Ar-
beitnehmer bezahlt, deren Normalarbeitszeit auf die
5-Tage-Woche abgestellt ist, nicht jedoch für regel-
mäßige Schichtdienstarbeit bzw für Arbeitnehmer,
die sechs Tage in der Woche arbeiten.

(4) Bei regelmäßig wiederkehrender Mehrarbeit, Bi-
lanzabschluss und Ähnlichem oder bei Arbeiten aus

besonderen Anlässen können von der Geschäftslei-
tung Überstundenpauschalien gewährt werden, de-
ren Höhe im Einvernehmen mit dem Betriebsrat, bei
Funktionären vom Prokuristen aufwärts mit Zustim-
mung des Betreffenden, festgesetzt wird. Die Auszah-
lung von Jahrespauschalien erfolgt in 12 Monatsra-
ten*).

(5) Für die am 1. bzw 6. Jänner geleisteten Arbeitsstun-
den gebührt die gleiche Entlohnung, wie dies für
Sonntagsüberstunden vorgesehen ist. Der Anspruch
auf dieses Entgelt besteht neben dem laufenden Mo-
natsgehalt. Der Personenkreis jener Arbeitnehmer,
die für Abschlussarbeiten an den genannten Tagen
benötigt werden, soll mit dem Betriebsrat vereinbart
werden. Bisher bestehende günstigere Regelungen
bleiben aufrecht.

(6) Die Regelungen des Abs 5 gelten auch für an wei-
teren Feiertagen geleistete Arbeitsstunden. Allfällige
Überstunden sind gemäß Abs 5 abzugelten. Die
Höchstgrenzen der täglichen Arbeitszeit gemäß dem
Arbeitszeitgesetz sind zu beachten. Durch Betriebsver-
einbarungen sind festzulegen:

– der Arbeitszeitrahmen (Beginn und Ende der Feier-
tagsarbeit);

– der Jahresplan über die Arbeitseinsätze der Arbeit-
nehmer. Ein Arbeitnehmer soll nach Möglichkeit
nicht an mehr als fünf Feiertagen tätig sein;

– Regelungen für Arbeitnehmer, deren Überstunden
nicht einzeln abgerechnet werden, sowie für Arbeit-
nehmer, die anmehr als fünf Feiertagen im Jahr be-
schäftigt werden.
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(7) Überstundenentlohnungen müssen binnen drei
Monaten nach dem Tag der Überstundenleistung in
der Personalabteilung geltend gemacht werden, wid-
rigenfalls erlischt der Anspruch.

*) Bei Überstundenpauschalien ist der darin enthaltene Mehrarbeits-
zuschlag gesondert ersichtlich zu machen.

§ 27 Mehrarbeitsentlohnung

(1) Über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende
Arbeitsleistungen von stundenweise Beschäftigten
oder im Stundenlohn stehenden Arbeitnehmern sowie
Teilzeitbeschäftigten werden bis zur vollen Normalar-
beitszeit (§ 25) mit dem Stundenlohn zuzüglich 16,67%
(laufende Berücksichtigung des auf den 13. und
14. Monatsbezug entfallenden Anteils) vergütet.*)
Mehrarbeitsleistungen von täglich weniger als einer
Viertelstunde unmittelbar vor Beginn oder nach
Schluss der jeweils vereinbarten Arbeitszeit gelten
nicht als Mehrarbeitsstunde.

(2) Der Anspruch auf Mehrarbeitsentlohnung entsteht
nur, sofern die Mehrarbeitsstundenleistung angeord-
net oder nachträglich genehmigt wurde.

(3)Mehrarbeitsentlohnungen müssen binnen drei Mo-
naten nach dem Tage der Leistung der Mehrarbeit in
der Personalabteilung geltend gemacht werden, wid-
rigenfalls der Anspruch erlischt.

(4) Falls ein Teilzeitbeschäftigter Überstunden im Sin-
ne des Arbeitszeitgesetzes leistet, werden diese unter
sinngemäßer Anwendung des § 26 entlohnt.

*) Die vorstehende Bestimmung ist nicht als Abweichung iSd § 19d
Absatz 3f AZG von den Absätzen 3a bis 3e leg.cit. zu verstehen.

§ 28 Urlaub

(1) Für die Bemessung der Urlaubsdauer gelten die
gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass
die bei Kreditinstituten verbrachten Dienstzeiten un-
begrenzt angerechnet werden.
Werden Dienstzeiten bei anderen Kreditinstituten von
fünf oder mehr Jahren angerechnet, sind einem Ar-
beitnehmer, der vor Eintritt in ein Kreditinstitut die Rei-
feprüfung abgelegt hat, zwei Jahre für die Urlaubsbe-
messung anzurechnen. Damit ist die Anrechnungsbe-
stimmung des § 3 Abs 2 Z 2 des Bundesgesetzes vom
7. 7. 1976, BGBl Nr 390/76, erfüllt. Karenzurlaube, die
bei anderen Arbeitgebern (Vordienstzeiten) in An-
spruch genommen wurden, können für die Berech-
nung des Urlaubsausmaßes außer Ansatz bleiben.
Bei Kreditinstituten, die die wöchentliche Arbeitszeit
auf 5 Tage in der Woche aufgeteilt haben, sind für
das Urlaubsausmaß an Stelle von Werktagen Arbeits-
tage heranzuziehen.
Das Urlaubsausmaß beträgt bis zum vollendeten

20. Dienstjahr 30 Werktage – 25 Arbeitstage,
25. Dienstjahr 38 Werktage – 32 Arbeitstage,
ab dem 26. Dienstjahr 39 Werktage – 33 Arbeitstage.

(2) Kuraufenthalte, die vom Sozialversicherungsträger
bewilligt wurden, werden auf den Urlaub nicht ange-
rechnet, jedoch ist der zusätzliche Urlaub gemäßAbs 3
in den Kuraufenthalt einzurechnen.

(3) Arbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs 1 Behinderten-
einstellungsgesetz (BEinstG) und weiters jene Arbeit-
nehmer, die dauernd in unterirdischen Räumen (Tre-
sor) beschäftigt sind, haben weiteren Anspruch auf
sechs Werktage bzw fünf Arbeitstage.

(4) Durch Betriebsvereinbarungen kann die Urlaubs-
einteilung auch nach Kalenderjahren oder anderen
Zeitabschnitten (§ 2 Abs 4 des Gesetzes über die Ver-
einheitlichung des Urlaubsrechtes, BGBl Nr 390/76)
vorgenommen werden. Doch darf dadurch keinesfalls
der Urlaubsanspruch der Arbeitnehmer verringert
werden.

(5) wird ab 1. Juli 2025 zu Abs 4.

(§ 28 idF ab 1. Juli 2025)

§ 28a Freistellungsanspruch

Unter Bedachtnahme auf § 4 Absatz 2 ist ein Freistel-
lungsanspruch bei Fortzahlung des Entgelts im nach-
stehenden Ausmaß aus den angeführten besonderen
Gründen der Dienstverhinderung zu gewähren:

bei eigener Eheschließung ................. 3 Arbeitstage
bei Tod des Ehegatten (Ehegattin) oder
Lebensgefährten (Lebensgefährtin) .... 3 Arbeitstage
bei Ableben von Eltern oder Kindern ... 2 Arbeitstage
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bei Ableben von Geschwistern, Schwie-
gereltern oder Großeltern .................. 1 Arbeitstag
bei Niederkunft der Ehegattin bzw Le-
bensgefährtin ................................... 1 Arbeitstag
bei Eheschließung von Geschwistern
oder Kindern .................................... 1 Arbeitstag

bei Übersiedlung, wenn bereits ein eigener Haushalt
geführt wurde,
im Ortsgebiet ................................... 1 Arbeitstag
in sonstigen Fällen ............................ 2 Arbeitstage

Allfällige bestehende günstigere Regelungen bleiben
hievon unberührt. Für andere Gründe der Dienstver-
hinderung gilt § 8 Abs 3 AngG.
(§ 28a idF ab 1. Juli 2025)

§ 28b Sabbatical

(1) Ein Sabbatical liegt vor, wenn während eines auf-
rechten Dienstverhältnisses aufgrund einer Vereinba-
rung über eine besondere Verteilung der Arbeitszeit
eine mehrwöchige/mehrmonatige zusammenhän-
gende bezahlte Freizeitphase (Zeitausgleich) in An-
spruch genommen wird, die das Dienstverhältnis nicht
unterbricht. Es besteht in der Regel aus einer Anspar-
phase und einer Freizeitphase, beide zusammen bil-
den den Sabbatical-Zeitraum. Ein Sabbatical bedarf
einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer im Vorhinein.

(2) Jedenfalls zu vereinbaren sind

• der Aufbau der Freizeitphase, der u.a. erfolgen kann
durch

– eine prozentuelle Entgeltverminderung (entspre-
chend einer befristeten Teilzeitvereinbarung)
während des gesamten Sabbatical-Zeitraumes,
bei gleichbleibender Arbeitszeit während der An-
sparphase und Zeitausgleich ohne Arbeitsver-
pflichtung in der Freizeitphase (zum Beispiel:
während eines Sabbatical-Zeitraums von 60 Mo-
naten werden anstelle von 100% nur 80% des
Bruttoentgelts geleistet, jedoch besteht während
einer Ansparphase von 48 Monaten 100%ige Ar-
beitsverpflichtung, wobei in der verbleibenden
Freizeitphase von 12 Monaten Zeitausgleich ohne
Arbeitsverpflichtung in Anspruch genommen
wird)

– Ansparen bzw Einarbeiten von Zeitguthaben im
Rahmen von Gleitzeitvereinbarungen

• sowie Beginn, Dauer und Reihenfolge von Anspar-
und Freizeitphase. Die Dauer der Ansparphase soll
dabei in einem adäquaten Verhältnis zur Dauer
der Freizeitphase stehen.

(3) Darüber hinaus sollte über folgende Rahmenbe-
dingungen Einvernehmen erzielt werden:

• Regelungen hinsichtlich der Abänderung der Sab-
baticalvereinbarung oder dem Rücktritt hiervon bei
Auftreten von unvorhersehbaren wichtigen Ereignis-
sen, die eine Änderung oder den gänzlichen Entfall
der Vereinbarung notwendig erscheinen lassen (zB
Eintritt einer Schwangerschaft, Präsenzdienst, lange
Krankenstände) inklusive Modalitäten der Rückab-
wicklung

• Regelungen hinsichtlich einer allfälligen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses während der Anspar-
oder Freizeitphase und Modalitäten hinsichtlich der
Rückabwicklung

• Abklärung hinsichtlich des Urlaubsverbrauchs wäh-
rend des Sabbatical-Zeitraums, insbesondere im
Zusammenhang mit der Freizeitphase

• Regelungen hinsichtlich der Rückkehr zum ur-
sprünglichen bzw zu einem gleichwertigen Arbeits-
platz nach der Freizeitphase (Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen)

• Möglichkeit, das Sabbatical vor dem Pensionsantritt
in Anspruch zu nehmen

• Möglichkeit und Rahmenbedingungen der Verein-
barung eines Sabbaticals für Teilzeitbeschäftigte

Die beiden letzten Punkte sind nur dann zu behandeln,
wenn die Sabbaticalregelung mit einem Pensionsan-
tritt gekoppelt wird, bzw wenn das Sabbatical mit ei-
nem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer geschlossen
wird.

(4) Bereits vor dem 1. Juli 2010 abgeschlossene Sab-
batical-Vereinbarungen bleiben durch die vorstehen-
den Regelungen unberührt.
(§ 28b idF ab 1. 7. 2010)

§ 28c Papamonat

(1) Einem Arbeitnehmer ist auf sein Ansuchen für den
Zeitraum von der Geburt seines Kindes bis längstens
zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter ge-
mäß § 5 Abs 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichi-
scher Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechts-

vorschriften der Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub
unter Entfall der Bezüge (Papamonat) im Ausmaß
von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn er mit
dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haushalt
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lebt und keine wesentlichen betrieblichen Interessen
entgegenstehen. Wenn keine der genannten Bestim-
mungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die
im § 5 Abs 1 und 2 MSchG festgelegten Fristen sinnge-
mäß.

(2)Der Arbeitnehmer hat Beginn und Dauer des Papa-
monats spätestens zwei Monate vor dem voraussicht-
lichen Geburtstermin bekanntzugeben und in weiterer
Folge die anspruchsbegründenden sowie die an-
spruchsbeendenden Umstände darzulegen.

(3) Der Papamonat endet vorzeitig, wenn der gemein-
same Haushalt mit dem Kind und der Mutter aufgeho-
ben wird.

(4) Die Zeit des Papamonats ist für alle dienstzeitab-
hängigen Ansprüche zu berücksichtigen.

(5) Diese Regelung gilt für Geburten ab dem 1. 7. 2011.

§ 28d Lehre mit Matura

Wird seitens des Kreditinstitutes das Ausbildungsmo-
dell „Lehre mit Matura“ mit dem Lehrling vereinbart
(das bedeutet, dass im Rahmen der Lehrlingsausbil-
dung der Lehrling die Berufsmatura macht), so ist
dem Lehrling pro Lehrjahr eine Woche (5 Arbeitstage)
bezahlte „Lernzeit“ für Belange der Berufsmatura zu
gewähren. Bestehende betriebliche Modelle, bei wel-
chen derartige Freistellungszeiten oder eine Anrech-

nung auf die Arbeitszeit gewährt werden, können da-
rin eingerechnet werden.*)
(§ 28d gilt ab 1. 4. 2022)

*) *§ 28d ist erstmals auf Lehrjahre anzuwenden, die nach dem 31. 3.
2022 begonnen haben sowie auch auf am 1. 4. 2022 bereits laufende
Lehrjahre. Lehrjahre, die vor dem 1. 4. 22 abgeschlossen wurden, fal-
len nicht unter diese Regelung.

§ 29 Bezüge im Krankheitsfall

(1) Im Allgemeinen gelten hinsichtlich Fortzahlung des
Entgeltes im Falle der Erkrankung eines Arbeitneh-
mers die Bestimmungen der §§ 8, 9 AngGmit der Maß-
gabe, dass das volle Entgelt auch dann bezahlt wird,
wenn nach § 8 Abs 1 und 2 AngG nur eine teilweise
Entgeltszahlung gebührt.
Es gilt das System der Entgeltfortzahlung in der Fas-
sung des AngG vor den Änderungen durch das BGBl I
Nr 153/2017. Jede Änderung des Banken-KV außer-
halb von § 29 ist keine Neuregelung iSd Art 10 Abs 2
Z 18 AngG (idF BGBl I Nr 153/2017).
(Abs 1 idF ab 1. Juli 2025)

(2) Über die im § 8 AngG vorgesehenen Zeiträume hi-
naus erhalten in ungekündigtem Dienstverhältnis ste-
hende Arbeitnehmer

a) nach Vollendung einer fünfjährigen im lnstitut ver-
brachten Dienstzeit bis zu einer Krankheitsdauer
von sechs Monaten,

b) nach Vollendung einer zehnjährigen im Institut
verbrachten Dienstzeit bis zu einer Krankheits-
dauer von zwölf Monaten

(beide Male vom Ende des Anspruches auf volles Ent-
gelt gemäß § 8 Abs 1 AngG an gerechnet) einen mo-

natlichen Zuschuss zu den gesetzlichen Leistungen
(Krankengeld, Familien-[Tag-]geld bzw gesetzliche
Berufsunfähigkeits- und Alterspension).
(Letzter Satz idF ab 1. Juli 2025)

(3) Dieser Zuschuss beträgt 49% der vollen Geld- und
Sachbezüge.

(4) Krankheitszeiten, die durch einen Zeitraum von
nicht mehr als acht Wochen getrennt sind, werden zu-
sammengezählt.

(5) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten
nicht für Unfälle und Erkrankungen, die nachgewiese-
nermaßen durch die Ausübung einer Nebenbeschäfti-
gung verursacht wurden.

(6) Falls der Anspruch auf laufendes Entgelt wegen ei-
ner lang andauernden Erkrankung zur Gänze oder
teilweise entfällt, gebühren die kollektivvertraglichen
Sonderzahlungen gemäß § 12 Abs 1 im unverkürzten
Ausmaß.

– 23 –



§ 29a Betriebliche Gesundheitsvorsorge und Betriebliches
Eingliederungsmanagement

(1)Die betriebliche Gesundheitsförderung ist einemo-
derne Unternehmensstrategie und zielt darauf ab,
Krankheiten amArbeitsplatz vorzubeugen (einschließ-
lich arbeitsbedingter Erkrankungen, Arbeitsunfälle,
Berufskrankheiten und Stress), Gesundheitspotentiale
zu stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu
erhöhen. Als Grundlage können betriebliche Gesund-
heitsindikatoren und -daten dienen, die im Gesund-
heitsausschuss einvernehmlich festgelegt werden.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ersetzt nicht
die rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Ar-
beitnehmerInnenschutzes, sondern muss als Ergän-
zung und Erweiterung gesehen werden.
Zur Wahrnehmung der oben proklamierten Zielset-
zung haben Kreditinstitute, in denen ein Arbeitsschutz-
ausschuss (§ 88 ASchG) einzurichten ist, einen Ge-
sundheitsausschuss zu etablieren, dem Vertreter der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite (Betriebsrat) so-
wie sachlich zuständige Präventivdienste angehören.
Darüber hinaus können im Einvernehmen auch exter-
ne Experten beigezogen werden.

(2) Das betriebliche Eingliederungsmanagement stellt
ein System dar, wie Arbeitnehmer nach längeren
krankheitsbedingten Abwesenheiten wieder in den Ar-
beitsprozess integriert werden können. Damit soll er-
reicht werden, dass Arbeitnehmer nach gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen wieder auf den gleichen Ar-
beitsplatz zurückkehren können bzw an einem ande-
ren adäquaten Arbeitsplatz dem Unternehmen erhal-
ten bleiben. Mit einem derartigen betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement haben sich Kreditinstitute,
in denen ein Arbeitsschutzausschuss (§ 88 ASchG) ein-
zurichten ist, im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsausschusses auseinander zusetzen.
Beim betrieblichen Eingliederungsmanagement sol-
len folgende Prinzipien beachtet werden:

• Freiwilligkeit der Teilnahme betroffener Arbeitneh-
mer

• Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

• Transparenz des Systems

• Berücksichtigung der konkreten Arbeitsbedingun-
gen

§ 29a trit mit 1. 7. 2011 in Kraft.

§ 30 Dienstreisevergütung

(1) Aus Anlass einer Dienstreise gebühren dem Arbeit-
nehmer Dienstreisevergütungen und Tages- und
Nächtigungsgelder.

(2) Das volle Tagesgeld in der Höhe von 30,00 EUR ge-
bührt pro Kalendertag, das ist die Zeit von 0 Uhr bis
24 Uhr, bei einer Abwesenheit vom Dienstort von mind.
8 Std. kalendertäglich. Bei einer kürzeren Abwesenheit
von jedoch mind. 5 Std. pro Kalendertag gebührt ein
Tagesgeld in der Höhe von 17,00 EUR. Bei einer Abwe-
senheit unter 5 Stunden gebührt kein Tagesgeld.
(Werte gültig ab 1. Juli 2025)

(3) Das Nächtigungsgeld in der Höhe von 17,00 EUR
steht dann zu, wenn infolge der Dienstreise eine aus-

wärtige Nächtigung tatsächlich erfolgte, jedoch keine
höheren Nächtigungskosten nachgewiesen werden.
(Wert gültig ab 1. Juli 2025)

(4) Sonstige in Betriebsvereinbarungen oder betriebli-
chen oder individuellen Regelungen vereinbarte
günstigere Bedingungen über Dienstreisevergütun-
gen bleiben unter Einrechnung der kollektivvertrag-
lich zustehenden Tages und Nächtigungsgelder un-
verändert aufrecht.

(5) Künftige günstigere Änderungen und Ergänzun-
gen können im Wege von Betriebsvereinbarungen er-
folgen.

§ 30a Auslandsentsendung – Checkliste

(1) Eine Auslandsentsendung liegt vor, wenn verein-
bart wird, dass ein Arbeitnehmer von seinem Dienstort
in Österreich vorübergehend zur Dienstleistung ins
Ausland entsendet wird. Diese Voraussetzungen sind
jedenfalls dann gegeben wenn die Entsendung den
Zeitraum von einem Jahr voraussichtlich übersteigt.
Darunter liegende Zeiten der Dienstleistung im Aus-
land können als Dienstreise oder als Entsendung ge-
staltet werden, wobei bei Zeiträumen unter sechs Mo-

naten nach Maßgabe der Möglichkeiten einer Dienst-
reise der Vorzug zu geben ist. Eine Entsendungsver-
einbarung hat jedenfalls schriftlich zu erfolgen.

(2) Die nachstehende Checkliste findet nur auf eine
Auslandsentsendung im obigen Sinn Anwendung. Sie
dient dazu, mögliche Rahmenbedingungen aufzuzei-
gen, über die im Zuge der Vereinbarung einer Entsen-
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dung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitneh-
mer Einvernehmen hergestellt werden soll:

• Dauer der Entsendung

• Entlohnungs- und Abrechnungszeiträume

• Entgelt während der Entsendung (zB Auslandszula-
ge) / Aufwandsentschädigungen (zB Wohnungskos-
ten)

• Art und Höhe eventueller zusätzlicher Versicherun-
gen

• Beförderungsmittel und Fahrtkosten

• Sprachkurse bei Bedarf

• Arbeitszeit und Wochenruhe

• Familienheimfahrten

• Heimfahrten aufgrund des Todes naher Angehöri-
ger

• Familiennachzug

• Besuch von Kindergärten/Schulen der Kinder im
Falle des Familiennachzuges

• Höhere Gewalt (insb Unruhen und Krieg) am Zielort
der Entsendung

• Weiterverwendung nach Ende der Entsendung

(3) Vor Abschluss der Entsendungsvereinbarung ist
dem Arbeitnehmer zur Abklärung sozialversiche-
rungs- und steuerrechtlicher Belange tunlichst bzw
bei Bedarf ein Beratungsgespräch bei einem Steuer-
berater zu ermöglichen. Die Kosten für dieses Bera-
tungsgespräch hat der Arbeitgeber zu tragen.

§ 31 Dienstenthebung

Wenn die Sicherheit des Geschäftsbetriebes oder die
Interessen des Kreditinstitutes es als notwendig er-
scheinen lassen, kann ein Arbeitnehmer von der Ge-
schäftsleitung vom Dienst vorübergehend enthoben
werden. Die Dienstenthebung ist keine Strafe, sondern

nur eine Verwaltungsmaßnahme. Der Arbeitnehmer
bleibt während der Enthebung im Genuss der ihm zu-
stehenden Bezüge. Der Betriebsrat ist hiervon sofort zu
verständigen.

§ 32 Lösung des Dienstverhältnisses

(1) Soweit im Nachstehenden nichts anderes geregelt
ist, gelten für die Lösung des Dienstverhältnisses die
gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Im Falle einer vom Arbeitgeber ausgesprochenen
Kündigung eines Arbeitnehmers mit mehr als fünf im
Institut verbrachten Jahren erhöht sich die gesetzliche
Kündigungsfrist um zwei Monate. Die gebührende ge-
setzliche Abfertigung erhöht sich in diesen Fällen um
zwei Monatsentgelte.

(3) Sofern nicht bereits nach Abs 2 eine erhöhte Abfer-
tigung gebührt, erhöht sich die gesetzliche Abferti-

gung um zwei Monatsentgelte, wenn das Dienstver-
hältnis mindestens 15 Jahre gedauert hat und die Lö-
sung des Dienstverhältnisses aus einem im § 23a Abs 1,
Z 1 oder 2 Angestelltengesetz angeführten Grund
oder wegen Zuerkennung der gesetzlichen Berufsun-
fähigkeitspension erfolgt.

(4) Für den Fall eines Personalabbaues wird auf die
gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitsverfassungsge-
setz) hingewiesen, wobei Pensionierungen wegen Ein-
tritts eines gesetzlichen Versicherungsfalles nicht als
Personalabbau anzusehen sind.

§ 32a Ausbildungskostenrückersatz

(1) Für den Rückersatz von Ausbildungskosten gelten
die gesetzlichen Bestimmungen (§ 2d AVRAG) mit fol-
gender Maßgabe:

(a) (rückersatzfähige Beendigungsarten)
Die Verpflichtung zum Rückersatz besteht nur,
wenn das Dienstverhältnis auf eine der folgenden
Arten beendet wird:

1. bei Kündigung durch den Arbeitnehmer, aus-
genommen

• bei Kündigung wegen Antritts einer Pension,
wenn – unbeschadet der Bestimmung des
§ 42 Abs 3 erster Halbsatz AngG*) – die Vo-
raussetzungen des § 23a Abs 1 AngG (idF
des BGBl I Nr 35/2006) erfüllt sind sowie

• bei Kündigung während einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach MSchG bzw VKG, wenn – unbe-
schadet der Bestimmung des § 42 Abs 3 erster
Halbsatz AngG – die Voraussetzungen des
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§ 23a Abs 4a AngG (idF des BGBl I Nr 35/2006)
erfüllt sind;

2. bei vorzeitigem Austritt ohne wichtigem Grund,
ausgenommen bei vorzeitigem Austritt nach
Niederkunft oder Karenz nach MSchG bzw
VKG, wenn – unbeschadet der Bestimmung
des § 42 Abs 3 erster Halbsatz AngG – die Vo-
raussetzungen des §23a Abs 3 und 4 AngG (idF
des BGBl I Nr 35/2006) erfüllt sind;

3. bei begründeter Entlassung;

4. bei einer einvernehmlichen Auflösung des
Dienstverhältnisses erfolgt ein Rückersatz, wenn
dies vereinbart wird.

(b) (Ausbildungskosten)
Unter Ausbildungskosten fallen insbesondere Kurs-
, Seminar- und Tagungsgebühren, Fahrt- und Auf-
enthaltskosten, Prüfungskosten sowie Kosten für
Lernbehelfe. Hierbei macht es keinen Unterschied,
ob die Ausbildung vom Kreditinstitut selbst, oder
von einem externen Ausbildungsveranstalter
durchgeführt wird.

(c) (fortgezahltes Entgelt)
Eine Vereinbarung der Rückforderung des wäh-
rend einer Ausbildung fortgezahlten Entgelts ist
auch dann nicht zulässig, wenn der Arbeitnehmer
für die Dauer der Ausbildung von der Dienstleis-
tung freigestellt ist.

(d) (Bindungsdauer)
Eine Verpflichtung zur Rückerstattung besteht ins-
besondere dann nicht, wenn das Arbeitsverhältnis
nach mehr als drei Jahren, in besonderen Fällen
nach mehr als fünf Jahren nach Ende der Ausbil-

dung oder vorher durch Fristablauf (Befristung)
geendet hat.
Ein besonderer Fall, der eine längere als dreijähri-
ge Bindungsdauer rechtfertigt, liegt bei kostenin-
tensiven Ausbildungen mit Ausbildungskosten ab
10.000 Euro, bei lange andauernden Ausbildungen
ab einer Ausbildungsdauer von mehr als 6 Mona-
ten oder bei Ausbildungen vor, die es dem Arbeit-
nehmer erlauben ein wesentlich höheres Entgelt zu
erzielen. Erfolgreich absolvierte Einzelmodule mo-
dularer Ausbildungen sind hierbei zusammenzu-
rechnen und gelten als eine Gesamtausbildung.

(e) (Aliquotierung)
Die Höhe der Rückzahlungsverpflichtung nimmt
mit dem Verstreichen der Bindungsdauer monat-
lich linear um 1/36 bzw 1/60 der Ausbildungskos-
ten ab.

(f) (Transparenzgebot)
Die auf den Arbeitnehmer entfallenden rückersatz-
fähigen Ausbildungskosten sind vor Antritt der Aus-
bildung (beispielsweise in einem Ausbildungskata-
log) transparent zu machen. Wird ein Ausbildungs-
kostenrückersatz seitens des Arbeitgebers geltend
gemacht, ist dem Arbeitnehmer eine Aufstellung
über Art und Höhe des geltend gemachten Kosten-
ersatzes unter Berücksichtigung der Aliquotierung
zur Verfügung zu stellen.

(2) Die vorstehende Regelung gilt für alle ab dem
1. Oktober 2007 neu geschlossenen Ausbildungskos-
tenrückersatzvereinbarungen.

§ 33 Sterbequartal

(1) Im Falle des Ablebens eines aktiven Arbeitnehmers
gebührt ein Sterbequartal in der Höhe eines Viertels
des dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens
gebührenden Jahresbezuges. Anspruchsberechtigt
sind nachfolgende Hinterbliebene:

a) die Witwe oder der Witwer, wenn die Ehe nicht ge-
richtlich aufgelöst wurde; einer Witwe ist hinsicht-
lich des Sterbequartals eine Lebensgefährtin
gleichgestellt, die mit dem Arbeitnehmer mindes-
tens die letzten drei Jahre vor dem Tode einen ge-
meinsamen Haushalt führte, falls eine anspruchs-
berechtigte Witwe nicht vorhanden ist;

b) die ehelichen Kinder des Verstorbenen;

c) die Eltern;

d) die Geschwister und unehelichen Kinder, sofern sie
mit dem Verstorbenen im gemeinsamen Haushalt
gelebt haben und von ihm unterstützt wurden.

Das Sterbequartal gebührt nur einmal und steht jener
Person zu, die für das Begräbnis vorgesorgt hat, im
Zweifels- oder Streitfalle gilt derjenige als zum Erhalt
des Sterbequartals berechtigt, der die materiellen
Aufwendungen für das Begräbnis gemacht hat.

(2) In Ermangelung von anspruchsberechtigten Hin-
terbliebenen (Abs 1) wird solchen Personen, welche
den Verstorbenen nachweisbar gepflegt oder dessen
Begräbniskosten aus eigenem bestritten haben, eine
Vergütung der Pflege- und Begräbniskosten bis zur
Höhe des Sterbequartals gewährt, sofern sie binnen
vier Wochen nach dem Tode des Arbeitnehmers ihre
Ansprüche beim Kreditinstitut geltend machen. Haben
mehrere Personen Aufwendungen gemacht, deren
Summe den Betrag des Sterbequartals überschreitet,
so erhalten sie die Vergütung anteilsmäßig im Ver-
hältnis zu den von ihnen nachweislich getragenen
Kosten.
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(3) Für die Berechnung des Sterbequartals ist der letz-
te Bezug vor dem Tode maßgeblich. Das Sterbequar-
tal gebührt neben einer allfälligen Abfertigung.

ABSCHNITT V ÜBERLEITUNG UND ERWARTUNGSSCHUTZ

§ 34 Geltungsbereich

Abschnitt V gilt ausschließlich für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Juli 2009 bereits bestanden
hat.

§ 35 Überleitungssystematik

Alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor dem
1. Juli 2009 bereits bestanden hat, sind mit Stichtag
1. Juli 2009 (Überleitungsstichtag) nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen von den Verwendungs-
gruppen I bis VI des § 2 des Kollektivvertrages der
Banken und Bankiers in der Fassung des Kollektivver-
trages vom 24. 2. 2009 („Schema Alt“) in die Beschäfti-

gungsgruppen gemäß § 5 dieses Kollektivvertrages
(„Schema Neu“) überzuleiten. Dabei ist auf die tat-
sächliche/aktuelle Einstufung zu achten.*)

*) Die Kollektivvertragsparteien sind übereingekommen, dass beste-
hende, einzelvertraglich gewährte Zulagen nicht Gegenstand der
Überleitung in das neue Schema sind (dh kein Eingriff, keine Ab-
schmelzung oder Anrechnungsbestimmungen).

§ 36 Gruppenüberleitung

(1) Arbeitnehmer in der Verwendungsgruppe I in den
Stufen 1 bis 10 sind in die Beschäftigungsgruppe A,
in den Stufen 11 bis 30 in die Beschäftigungsgruppe
B einzureihen.

(2) Arbeitnehmer in der Verwendungsgruppe II in den
Stufen 1 bis 10 sind in die Beschäftigungsgruppe B, in
den Stufen 11 bis 30 in die Beschäftigungsgruppe C
einzureihen.

(3) Arbeitnehmer in der Verwendungsgruppe III in den
Stufen 1 bis 10 sind in die Beschäftigungsgruppe C, in
den Stufen 11 bis 30 in die Beschäftigungsgruppe D
einzureihen.

(4) Arbeitnehmer in der Verwendungsgruppe IV in den
Stufen 1 bis 10 sind in die Beschäftigungsgruppe D, in

den Stufen 11 bis 30 in die Beschäftigungsgruppe E
einzureihen.

(5) Arbeitnehmer in der Verwendungsgruppe V in den
Stufen 1 bis 10 sind in die Beschäftigungsgruppe E, in
den Stufen 11 bis 30 in die Beschäftigungsgruppe F
einzureihen.

(6) Arbeitnehmer in der Verwendungsgruppe VI in den
Stufen 1 bis 10 sind in die Beschäftigungsgruppe F, in
den Stufen 11 bis 28 in die Beschäftigungsgruppe G
einzureihen.

(7) Vor Durchführung der Gruppenüberleitung ist ein
allfällig zum Überleitungsstichtag vorgesehenes tour-
liches Avancement im alten Schema zu berücksichti-
gen.

§ 37 Stufenüberleitung

Die Arbeitnehmer sind nach der Gruppenüberleitung
gemäß § 36 in die betragsmäßig gegenüber dem
vor der Gruppenüberleitung bestandenen Schema-
gehalt primär in die gleiche, andernfalls in die nächst
niedrigere Gehaltsstufe und dort in das erste Verweil-
dauerjahr einzustufen. Ist eine Einstufung in eine be-

tragsmäßig gleiche bzw nächst niedrigere Stufe in
der nach § 36 festgestellten Beschäftigungsgruppe
nicht möglich, ist der Arbeitnehmer in die erste Stufe
einzustufen. Ein betragsmäßiger Unterschied zum bis-
herigen Schemagehalt wird in den §§ 38 bis 40 gere-
gelt.
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§ 38 Erwartungsschutz

(1) Für jeden unter diesen Abschnitt fallenden Arbeit-
nehmer ist zum Zeitpunkt der Überleitung entspre-
chend der nachfolgenden Matrix ein Erwartungs-
schutzzeitraum (in Jahren) festzustellen. Der Erwar-
tungsschutzzeitraum richtet sich hierbei nach der An-
zahl der zum Überleitungszeitpunkt im Unternehmen
ununterbrochen zurückgelegten ganzen Dienstjahre
sowie nach der nach erfolgter Gruppenüberleitung
gemäß § 36 festgestellten neuen Beschäftigungsgrup-
pe.
Beschäfti-
gungsgrup-
pen neu

A B C D E F G

Dienstjahre Erwartungsschutz

4 und 5 3 3 3 3 2 2 2
6 und 7 4 4 4 4 3 3 2
8 und 9 5 5 5 5 4 4 3
10 und 11 6 6 6 5 5 4 3
12 und 13 7 7 7 6 6 5 4
14 und 15 8 8 8 7 6 6 4
16 und 17 9 9 9 8 7 6 5
18 und 19 10 10 10 9 8 7 5
20 und mehr 11 11 11 10 9 8 6

(2) Weiters ist für jeden unter diesen Abschnitt fallen-
den Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Überleitung eine
Einstufung im „Schema Alt“ laut Anlage 3 festzuhalten.
Die Einstufung richtet sich hierbei an der vor der Über-
leitung bestandenen Einstufung im alten Schema zu-
züglich eines nach dem alten Schema zum Überlei-
tungsstichtag allfällig vorzunehmenden tourlichen
Avancements.

(3) Die im alten Schema ausgewiesenen Schemage-
hälter sind über einen Zeitraum von 11 Jahren ab

dem Überleitungszeitpunkt so zu valorisieren, wie die
Schemagehälter gemäß Anlage 1 zu § 12.

(4) Innerhalb des nach Absatz 1 individuell festgestell-
ten Erwartungsschutzzeitraumes hat jeder unter die-
sen Abschnitt fallende Arbeitnehmer ab der Überlei-
tung Anspruch auf jenes Schemagehalt, der für ihn
im Vergleich „Schema Neu“ (Anlage 1, Seite 33) und
„Schema Alt“ (Anlage 3, Seite 35) günstiger ist, allen-
falls in Form einer jährlich neu zu berechnenden Zula-
ge. Umreihungen oder außertourliche Avancements
sind nur mehr im „Schema Neu“ möglich. Tourliche
Vorrückungen erfolgen während des Erwartungs-
schutzzeitraums nach den im jeweiligen Schema vor-
gesehenen Verweildauern sowohl im „Schema Neu“
als auch im „Schema Alt“. Nach Ende des Erwartungs-
schutzzeitraumes erfolgen Vorrückungen nur mehr im
„Schema Neu“.

(5) Ist für Arbeitnehmer bei Ablauf des Erwartungs-
schutzzeitraumes der Schemagehalt nach dem „Sche-
ma Alt“ günstiger, so gebührt zum Ausgleich einer Be-
zugsverminderung ab diesem Zeitpunkt eine Überlei-
tungszulage gemäß § 40.

(6) Wenn es für den Arbeitnehmer nicht ungünstiger
ist, kann zur Erreichung des in Abs 1 bis 5 geregelten
Erwartungsschutzes auf Unternehmensebene auch ei-
ne andere technische Lösung umgesetzt werden. Die-
se technische Regelung ist durch eine Betriebsverein-
barung zu regeln.

§ 39 Zusätzlicher Erwartungsschutz

(1) Arbeitnehmer, die gemäß § 36 Absatz 1 bis 4 in die
jeweils niedrigere Beschäftigungsgruppe übergeleitet
werden, haben, sofern sie nach der Überleitung keine
weitere Umreihung in eine höhere Beschäftigungs-
gruppe erfahren, nach Ablauf von vier Jahren in Stu-
fe 9 Anspruch auf eine Erwartungsschutzzulage in
der Höhe von 6% des Schemagehalts der Stufe 9 jener
Beschäftigungsgruppe, in der sie eingereiht sind.

(2) Die Erwartungsschutzzulage ist unbefristet, zu va-
lorisieren und nicht aufzehrbar. Sie fällt jedoch weg,
wenn eine Umreihung vorgenommen wird. In diesem
Fall ist in die betragsmäßig gegenüber das um 6% er-
höhte Schemagehalt nächst höhere Stufe der neuen

Beschäftigungsgruppe und dort jedenfalls in das erste
Verweildauerjahr umzureihen.

(3) Der zusätzliche Erwartungsschutz ist unabhängig
von der allfälligen Ausübung eines Optionsrechtes
gemäß § 20 anwendbar.

(4) Wenn es für den Arbeitnehmer nicht ungünstiger
ist, kann zur Erreichung des in Abs 1 bis 3 geregelten
zusätzlichen Erwartungsschutzes auf Unternehmens-
ebene auch eine andere technische Lösung umge-
setzt werden. Diese technische Regelung ist durch Be-
triebsvereinbarung zu regeln.
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§ 40 Überleitungszulage

(1) Arbeitnehmer, für die kein Erwartungsschutz gilt,
sowie Arbeitnehmer, deren Erwartungsschutz abläuft
(§ 38 Abs 5), haben ab Überleitung beziehungsweise
ab Ende des Erwartungsschutzzeitraumes Anspruch
auf eine Überleitungszulage, wenn das Schemagehalt
im „Schema Neu“ geringer ist als das Schemagehalt
im „Schema Alt“. Die Höhe der Überleitungszulage
entspricht zum im Satz 1 genannten Zeitpunkt der Dif-
ferenz zwischen dem Schemagehalt im „Schema Neu“
und dem Schemagehalt im „Schema Alt“. Die Überlei-

tungszulage ist wie die Schemagehälter gemäß Anla-
ge 1 zu § 12 zu valorisieren, durch Vorrückungen oder
Umreihungen im neuen Schema wird sie allerdings
vermindert, oder sie fällt – je nach Höhe – zur Gänze
weg.

(2) Für die Überleitungszulage gelten alle Regelun-
gen, die für das Schemagehalt maßgeblich sind, ins-
besondere ist sie auch in die Bemessungsgrundlage
für einen Pensionskassenbeitrag mit einzubeziehen.

ABSCHNITT VI ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 41 Evaluierung

Spätestens im ersten Halbjahr 2013 wird von den Ver-
tragspartnern eine Evaluierung der praktischen Um-
setzung der Schemareform 2009 durchgeführt. Spä-
testens im zweiten Halbjahr 2012 ist zwischen den Ver-

tragspartnern darüber zu beraten, welche Daten und
Sachverhaltsfeststellungen für diese Evaluierung er-
forderlich und zu erheben sind.

§ 42 Ergänzende Bestimmungen

(1) Für Angelegenheiten, die nicht durch diesen Kol-
lektivvertrag oder Betriebsvereinbarungen geregelt
werden, sind die gesetzlichen Bestimmungen in An-
wendung zu bringen.

(2) Zu den nachfolgenden Punkten ermächtigt der
Kollektivvertrag Betriebsvereinbarungen abzuschlie-
ßen

1. nähere Regelung gemäß § 2 Abs 3 lit a;

2. die Anführung von Beispielen für alle Beschäfti-
gungsgruppen gemäß § 5;

3. besondere Arbeitszeitregelungen gemäß § 25
Abs 8;

4. nähere Regelung gemäß § 26 Abs 5 und 6;

5. allfällige Vereinbarungen gemäß § 28 Abs 5;

6. Dienstreisevergütungen gemäß § 30;

7. allfällige Vereinbarungen gemäß § 44d;

8. Vereinbarungen gemäß § 46 dieses Kollektivver-
trages; weiters

9. die Abgeltung von über die Normalarbeitszeit hi-
nausgehenden Fahrtzeiten bei Dienstreisen;

10. die Zuerkennung von Jubiläumsgeschenken;

11. die Zuerkennung von Maschinenzulagen, Kassier-
zulagen, Trennungszulagen;

12. die Zuerkennung von Prämien für Verbesserungs-
vorschläge;

13 die Zuerkennung von Heirats-, Geburts- und Ster-
bebeihilfen; sowie

14. die Zuerkennung von Kilometergeldern.
(Abs 2 idF ab 1. 4. 2024)

§ 43 Günstigkeitsklausel

Kein Arbeitnehmer darf durch den Kollektivvertrag in
seinen Bezügen verkürzt werden. Günstigere Rechte,
die in Einzelverträgen enthalten sind, welche zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens dieses Kollektivvertrages in

Geltung stehen, bleiben gewahrt, es sei denn, dass in
diesem Vertrag ausdrücklich eine andere Regelung
getroffen wurde.
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§ 44 Deckelung der Erhöhung kollektivvertraglicher und überkollektivvertraglicher
Bezugsbestandteile im Rahmen des Gehaltsabschlusses 2009, 2012 und 2013

(Ordnungsnorm)

(1) Auf Grund der durch die internationale Finanz-
marktkrise hervorgerufenen Rahmenbedingungen
und Begleitumstände des Gehaltsabschlusses 2009
sind die Sozialpartner nach Abwägung der gegenläu-
figen Interessenslagen sowie unter Beachtung der
Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit einer derar-
tigen Maßnahme übereingekommen, dass kollektiv-
vertragliche und überkollektivvertragliche Bezugsbe-
standteile im Rahmen des Gehaltsabschlusses 2009
mit der Maßgabe zu erhöhen sind, dass die maximale
Erhöhung des gesamten Bezuges (dh inklusive der
kollektivvertraglichen und überkollektivvertraglichen
Bezugsbestandteile jedoch exklusive Überstunden-
pauschalien) € 200,– pro Monat brutto nicht über-
steigt. Bei Teilzeitbeschäftigten ist dieser Betrag ent-
sprechend dem Arbeitszeitfaktor zu aliquotieren. Bei
der Berechnung leistungsorientierter Pensionen ist
höchstens dieser Betrag von € 200,– mit dem Steige-
rungsprozentsatz zu multiplizieren.

(2) Aufgrund der durch die internationale Finanzkrise
hervorgerufenen Rahmenbedingungen und Begleit-
umstände des Gehaltsabschlusses 2012 sind die So-
zialpartner nach Abwägung der gegenläufigen Inte-
ressenslagen sowie unter Beachtung der Verhältnis-
mäßigkeit und Angemessenheit einer derartigen
Maßnahme übereingekommen, dass kollektivvertrag-
liche und überkollektivvertragliche Bezugsbestandtei-
le im Rahmen des Gehaltsabschlusses 2012 mit der
Maßgabe zu erhöhen sind, dass die maximale Erhö-
hung des gesamten Bezuges (dh inklusive der kollek-
tivvertraglichen und überkollektivvertraglichen Be-
zugsbestandteile jedoch exklusive Überstundenpau-
schalien) € 150,00 pro Monat brutto nicht übersteigt.
Bei Teilzeitbeschäftigten ist dieser Betrag entspre-
chend dem Arbeitszeitfaktor zu aliquotieren. Bei der

Berechnung leistungsorientierter Pensionen ist höchs-
tens dieser Betrag von € 150,00 mit dem Steigerungs-
prozentsatz zu multiplizieren.
(Abs 2 gilt ab 1. 4. 2012)

(3) Auf Grund der durch die internationale Finanzkrise
hervorgerufenen und nach wie vor andauernden bzw
verschärften Rahmenbedingungen und Begleitum-
stände des Gehaltsabschlusses 2013 sind die Sozial-
partner nach Abwägung der gegenläufigen Interes-
senslagen sowie unter Beachtung der Verhältnismä-
ßigkeit und Angemessenheit einer derartigen Maß-
nahme übereingekommen, dass kollektivvertragliche
und überkollektivvertragliche Bezugsbestandteile im
Rahmen des Gehaltsabschlusses 2013 mit der Maßga-
be zu erhöhen sind, dass die maximale Erhöhung des
gesamten Bezuges (dh inklusive der kollektivvertragli-
chen und überkollektivvertraglichen Bezugsbestand-
teile jedoch exklusive Überstundenpauschalien, Kin-
derzulagen und Kompetenzzulagen) jenen Eurobe-
trag brutto pro Monat nicht übersteigen darf, der sich
aus der Erhöhung der höchsten Stufe jener Verwen-
dungsgruppe/Beschäftigungsgruppe ergibt, in die
der Angestellte am 1. 4. 2013 eingereiht ist*), maximal
jedoch 109,66 Euro. Bei Teilzeitbeschäftigten ist dieser
Betrag entsprechend dem Arbeitszeitfaktor zu aliquo-
tieren. Bei der Berechnung leistungsorientierter Pen-
sionen werden höchstens diese Beträge mit dem Stei-
gerungsprozentsatz multipliziert.

(Abs 3 gilt ab 1. 4. 2013)

*) Das sind in der Anlage 1 zu § 12 Banken-KV für die Beschäftigungs-
gruppe A € 52,26, für die BG B € 55,80, für die BG C € 64,15, für die BG
D € 72,77, für die BG E € 79,86, für die BG F € 90,30 und für die BG G
€ 103,26; in der Anlage 3 zu § 38 Banken-KV für die Verwendungs-
gruppe I € 58,78, für die VwG II € 67,62, für die VwG III € 75,64, für
die VwG IV € 85,39, für die VwG V € 98,65 und für die VwG VI € 103,26.

§ 44a Sonderregelung zur Erhöhung von betraglich über den G9 Wert 2013
hinausgehenden kollektiv- und überkollektivvertraglichen valorisierbaren

Bezugsbestandteilen sowie zur Erhöhung von Pensionen aus direkten
Leistungsansprüchen im Rahmen des Gehaltsabschlusses 2014 (Ordnungsnorm)

(1) Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen
und Begleitumstände des Gehaltsabschlusses 2014
sind die Sozialpartner nach Abwägung der unter-
schiedlichen Interessenslagen sowie unter Beachtung
der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit einer
derartigen Maßnahme übereingekommen, dass die
über den höchsten Schemaansatz G9 idF 2013
(Schwellenwert auf Vollzeitbasis: € 4.259,83) betrag-
lich hinausgehenden kollektivvertraglich und über-
kollektivvertraglich bestehenden Bezugsbestandteile,

sofern diese valorisierbar gestaltet sind, mit 0,4% an-
zuheben sind. Überstundenpauschalien und Kinder-
zulagen bleiben hierbei außer Ansatz, ebenso pro-
zentmäßige Zulagen, sofern diese bei der Valorisie-
rung 2012 und 2013 bei der Berechnung der Decke-
lung gemäß § 44 auf Betriebsebene exkludiert wur-
den.
Für Teilzeitbeschäftigte ist der Schwellenwert entspre-
chend dem Arbeitszeitfaktor zu aliquotieren.
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Führt eine vereinbarte Valorisierungsklausel für Bezü-
ge über dem höchsten Schemaansatz zu einer Anhe-
bung in geringerem Ausmaß, ist diese in Ansatz zu
bringen.

(2) Die Erhöhung von Pensionen aus direkten Leis-
tungsansprüchen erfolgt mit der Maßgabe, dass die
maximale Erhöhung der gesamten Pension € 88,21,
multipliziert mit dem Steigerungsprozentsatz, pro Mo-
nat brutto nicht übersteigen darf.

§ 44b Sonderregelung zur Erhöhung von betraglich über den G9 Wert 2014
hinausgehenden kollektiv- und überkollektivvertraglichen valorisierbaren

Bezugsbestandteilen sowie zur Erhöhung von Pensionen aus direkten
Leistungsansprüchen im Rahmen des Gehaltsabschlusses 2015 (Ordnungsnorm)

(1) Unter Berücksichtigung der branchenrelevanten
Rahmenbedingungen und Begleitumstände des Ge-
haltsabschlusses 2015 sind die Sozialpartner nach Ab-
wägung der unterschiedlichen Interessenslagen sowie
unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit und Ange-
messenheit einer derartigen Maßnahme übereinge-
kommen, dass die über den höchsten Schemaansatz
G9 idF 2014 (Schwellenwert auf Vollzeitbasis:
€ 4.348,04) betraglich hinausgehenden kollektivver-
traglich und überkollektivvertraglich bestehenden Be-
zugsbestandteile, sofern diese valorisierbar gestaltet
sind, mit 0,4% anzuheben sind. Überstundenpau-
schalien und Kinderzulagen bleiben hierbei außer An-
satz, ebenso prozentmäßige Zulagen, sofern diese bei
der Valorisierung 2012, 2013 und 2014 bei der Berech-
nung der Deckelung gemäß § 44 bzw bei der Berech-
nung der Erhöhung gemäß § 44a auf Betriebsebene
exkludiert wurden.

Für Teilzeitbeschäftigte ist der Schwellenwert entspre-
chend dem Arbeitszeitfaktor zu aliquotieren.
Führt eine vereinbarte Valorisierungsklausel für Bezü-
ge über dem höchsten Schemaansatz zu einer Anhe-
bung in geringerem Ausmaß, ist diese in Ansatz zu
bringen.

(2) Die Erhöhung von Pensionen aus direkten Leis-
tungsansprüchen erfolgt ebenso mit der Maßgabe,
dass jene Pensionsteile, die über dem höchsten kollek-
tivvertraglichen Schemabezug (G/9 bzw VI/28alt idF
2014: Schwellenwert € 4.348,04), multipliziert mit dem
zur Anwendung kommenden Steigerungsprozentsatz,
liegen, mit 0,4% anzuheben sind, sofern diese valori-
sierbar gestaltet sind.
(§ 44b gilt ab 1. 4. 2015)

§ 44c Sonderregelung zur Erhöhung von betraglich über 5.714,29 EUR brutto p.m.
hinausgehenden kollektiv- und überkollektivvertraglichen valorisierbaren

Bezugsbestandteilen sowie zur Erhöhung von Pensionen aus direkten
Leistungsansprüchen im Rahmen des Gehaltsabschlusses 2016 (Ordnungsnorm)

(1) Unter Berücksichtigung der branchenrelevanten
Rahmenbedingungen und Begleitumstände des Ge-
haltsabschlusses 2016 sowie vor dem Hintergrund
der von der OeNB im Rahmen des Finanzmarktstabili-
tätsberichts 2015 prognostizierten Personalabbauer-
wartungen im Gefolge des krisenbedingten strukturel-
len Wandels des Finanz-Sektors sind die Sozialpartner
nach Abwägung der unterschiedlichen Interessensla-
gen sowie unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit
und Angemessenheit einer derartigen Maßnahme
übereingekommen, dass die über 5.714,29 EUR brutto
p.m. (per 31. 3. 2016; Schwellenwert auf Vollzeitbasis)
betraglich hinausgehenden kollektivvertraglichen
und überkollektivvertraglich bestehenden Bezugsbe-
standteile, sofern diese valorisierbar gestaltet sind,
mit 0,4% anzuheben sind. Überstundenpauschalien

und Kinderzulagen bleiben hierbei außer Ansatz,
ebenso prozentmäßige Zulagen, sofern diese bei der
Valorisierung 2012, 2013, 2014 und 2015 bei der Be-
rechnung der Deckelung gemäß § 44 bzw bei der Be-
rechnung der Erhöhung gemäß § 44a und b auf Be-
triebsebene exkludiert wurden.
Für Teilzeitbeschäftigte ist der o.a. Schwellenwert ent-
sprechend dem Arbeitszeitfaktor zu aliquotieren.

(2) Die Erhöhung von Pensionen aus direkten Leis-
tungsansprüchen erfolgt ebenso mit der Maßgabe,
dass jene Pensionsteile, die über dem o.a. Schwellen-
wert, multipliziert mit dem zur Anwendung kommen-
den Steigerungsprozentsatz, liegen, mit 0,4% anzuhe-
ben sind, sofern diese valorisierbar gestaltet sind.
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§ 45 Schiedskommission

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich
aus der Auslegung dieses Kollektivvertrages ergeben,
hat sich vor Anrufung des Bundeseinigungsamtes ein
paritätisch aus je 3 Vertretern der vertragsschließen-
den Teile zusammengesetzter Ausschuss zu befassen,

dessenMitglieder tunlichst dem Kreise der an den Ver-
handlungen über diesen Kollektivvertrag Beteiligten
zu entnehmen sind. Kann eine Einigung nicht erzielt
werden, ist das Bundeseinigungsamt zuständig.

§ 46 Kollision

Betriebsvereinbarungen bleibt es vorbehalten, im Fal-
le des Einwirkens mehrerer Kollektivverträge auf die-
selben Arbeitsverhältnisse (Kollision) den Kollektivver-
trag zu bestimmen, der für diese Arbeitsverhältnisse

allein maßgebend sein soll. Dabei können auch ein-
zelne Bestimmungen der verdrängten Kollektivverträ-
ge ausdrücklich für wirksam erklärt werden.

III. WIRKSAMKEITSBEGINN

Der vorliegende Kollektivvertrag tritt mit 1. 7. 2025 in Kraft. So innerbetriebliche Vorlaufzeiten es erfordern, ist die
Änderung im § 26 Abs 2 bis spätestens 30. 9. 2025 umzusetzen.

Wien, am 30. 6. 2025

VERBAND ÖSTERREICHISCHER BANKEN UND BANKIERS

Mag. Enver Siručić
Präsident

MMag. Dr. Gerald Resch
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Mag. Adolf Lehner
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ANLAGE 1

zu § 12 des Banken-KV
in der Fassung des Kollektivvertrages vom 1. 4. 2025

(„KV 2025“)

1. GEHALTSSCHEMA

für Arbeitnehmer der Banken und Bankiers

gültig ab 1. April 2025

Beschäftigungsgruppen
Stufen A B C D E F G

1 (1 VWDJ) 2.380,48 2.538,57 2.890,27 3.272,23 3.612,55 4.078,76 4.661,45
2 (1 VWDJ) 2.450,80 2.614,12 2.977,45 3.372,00 3.723,55 4.205,07 4.807,05
3 (2 VWDJ) 2.523,45 2.692,14 3.067,44 3.475,01 3.838,20 4.335,60 4.957,43
4 (2 VWDJ) 2.605,37 2.780,07 3.174,54 3.597,63 3.970,94 4.486,84 5.126,97
5 (2 VWDJ) 2.690,13 2.871,16 3.285,72 3.724,82 4.108,65 4.643,62 5.302,55
6 (4 VWDJ) 2.778,00 2.965,52 3.401,09 3.856,90 4.251,46 4.806,21 5.484,44
7 (4 VWDJ) 2.879,18 3.074,19 3.535,04 4.010,19 4.411,53 4.988,48 5.693,85
8 (4 VWDJ) 2.990,89 3.194,24 3.674,70 4.170,06 4.577,99 5.178,04 5.911,62
9 3.107,43 3.319,45 3.820,23 4.336,69 4.761,95 5.387,54 6.164,50
Kompetenzzulage 186,45 199,17 229,21 260,20 285,72 323,25

2. LEHRLINGSEINKOMMEN

für Lehrlinge der Banken und Bankiers

gültig ab 1. April 2025

Lehrlingseinkommen für das 1. Lehrjahr ...... 1.133,21
Lehrlingseinkommen für das 2. Lehrjahr ...... 1.358,81
Lehrlingseinkommen für das 3. Lehrjahr ...... 1.585,78

– 33 –



ANLAGE 2

zu §§ 21 und 22 des Banken-KV
in der Fassung des Kollektivvertrages vom 1. 4. 2025

(„KV 2025“)

SOZIALZULAGEN

gültig ab 1. April 2025

1. Familienzulage
Die Familienzulage beträgt

für Dienstnehmer gemäß
§ 21 Abs 1 lit a) oder c) .................................. 27,62
für Dienstnehmer gemäß
§ 21 Abs 1 lit b) ............................................. 47,96

2. Kinderzulagen
Die Kinderzulage gem § 22 beträgt für das

1. Kind ........................................................ 170,77
2. Kind ........................................................ 178,49
3. Kind ........................................................ 182,94
4. und jedes weitere Kind .............................. 186,42
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ANLAGE 3

zu § 38 des Banken-KV
in der Fassung des Kollektivvertrages vom 1. 4. 2020

(„KV 2020“)

„SCHEMA ALT“

für im Erwartungsschutz befindliche Arbeitnehmer der Banken und Bankiers

gültig ab 1. April 2020

Stufe I II III IV V VI

1 1.753,68 1.875,39 2.037,60 2.201,99 2.620,20 2.803,39
2 1.785,19 1.916,20 2.086,86 2.258,47 2.690,33 2.883,03
3 1.819,68 1.956,39 2.136,59 2.318,17 2.759,76 2.962,28
4 1.850,72 1.997,16 2.186,67 2.377,99 2.829,37 3.038,77
5 1.885,20 2.037,60 2.233,11 2.438,17 2.899,53 3.118,44
6 1.916,20 2.080,69 2.282,52 2.500,62 2.968,94 3.194,58
7 1.949,90 2.121,28 2.334,62 2.560,23 3.038,77 3.274,40
8 1.981,02 2.161,38 2.388,23 2.620,20 3.108,52 3.353,85
9 2.015,29 2.201,99 2.438,17 2.683,15 3.178,16 3.430,42

10 2.046,10 2.242,25 2.490,72 2.743,20 3.247,99 3.509,97
11 2.080,69 2.282,52 2.544,48 2.803,39 3.317,28 3.587,06
12 2.111,79 2.324,46 2.597,45 2.866,03 3.387,14 3.666,07
13 2.146,07 2.367,77 2.647,07 2.924,78 3.456,87 3.745,92
14 2.176,98 2.410,98 2.699,72 2.989,07 3.526,89 3.822,18
15 2.211,46 2.457,63 2.753,22 3.048,15 3.597,09 3.902,14
16 2.242,25 2.500,62 2.803,39 3.108,52 3.666,07 3.978,30
17 2.273,03 2.544,48 2.855,94 3.171,08 3.735,92 4.057,83
18 2.308,27 2.587,69 2.909,33 3.231,45 3.805,64 4.137,87
19 2.344,84 2.630,62 2.962,28 3.290,86 3.875,60 4.214,06
20 2.377,99 2.674,21 3.012,45 3.353,85 3.945,26 4.293,99
21 2.410,98 2.716,56 3.065,02 3.413,66 4.014,73 4.370,49
22 2.447,95 2.759,76 3.118,44 3.473,85 4.084,35 4.449,36
23 2.480,82 2.803,39 3.171,08 3.536,71 4.153,86 4.529,11
24 2.517,03 2.849,61 3.221,48 3.597,09 4.224,27 4.605,79
25*) 2.550,33 2.892,72 3.274,40 3.655,82 4.293,99 4.660,97
26 2.587,69 2.942,50 3.327,50 3.725,71 4.363,52 4.737,35
27 2.620,20 2.995,47 3.380,60 3.795,99 4.433,57 4.816,99
28 2.656,74 3.048,15 3.430,42 3.865,48 4.502,88 4.863,31
29 2.690,33 3.101,47 3.483,37 3.935,42 4.572,04 —

30 2.726,46 3.151,18 3.536,71 4.005,13 4.642,14 —

Hinweis: Das Schema-Alt wird ab 2021 nicht mehr valorisiert, da die Übergangsbestimmungen ausgelaufen sind.

*) ab Stufe 25 in allen Gruppen 2-jährige Vorrückungen
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ZUSATZPROTOKOLL

abgeschlossen im Rahmen der dienstrechtlichen Kollektivvertragsverhandlungen zum
Banken-KV 2010

Für den Erwartungsschutz sind gemäß § 38 Abs 1 Ban-
ken-KV nur solche ganzen Dienstjahre zu berücksich-
tigen, die im Unternehmen ununterbrochen zurückge-
legt wurden. Die Kollektivvertragsparteien kommen
überein, dass auch solche ganze Dienstjahre, die zwar
nicht im (ins neue Schema überleitenden) Unterneh-
men selbst, jedoch bei einem dem Konzern angehör-
enden Unternehmen mit banknahen Tätigkeiten in ei-

nem unmittelbar vorangegangen Dienstverhältnis
verbracht wurden, für die Feststellung des Erwar-
tungsschutzzeitraumes berücksichtigt werden können,
sofern beim Wechsel innerhalb des Konzerns dieserart
Vordienstzeiten nicht abgefertigt wurden. Betroffen
sind Wechsel innerhalb des Konzerns vor dem 1. 7.
2009.

Wien, am 30. 3. 2010

Verband Österreichischer Banken und Bankiers

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank/Kreditkartengesellschaften

ZUSATZPROTOKOLL

zum Kollektivvertrag 2003

„Einvernehmlich wird festgestellt, dass der Kündi-
gungsschutz gemäß MSchG bzw EKUG auf die Dauer
des Bezuges des Kinderbetreuungsgeldes ausgewei-
tet wird, maximal jedoch auf einen Zeitraum von
3 Jahren ab Geburt des Kindes.”

„Zu § 8 III (2) wird festgehalten, dass der Anspruch auf
Kinderzulage(n) auch dann nicht verloren geht, wenn
und so lange der im selben Haushalt lebende andere
Elternteil Kinderbetreuungsgeld bezieht und für die-
sen Zeitraum die gesetzliche Familienbeihilfe be-
zieht.”

Verband Österreichischer Banken und Bankiers

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Gewerkschaft der Privatangestellten
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank/Kreditkartengesellschaften
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EMPFEHLUNG

des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers zum Banken-KV 2010

Der Verband österreichischer Banken und Bankiers
empfiehlt jenen Mitgliedsinstituten, die Lehrlinge aus-
bilden und für den Ausbildungsnachweise zur Mitte
der Lehrzeit die sog. „Förderung bis zu 3.000 Euro.
Mit Ausbildungsdokumentation und Praxistest.” (sie-
he auch den nachfolgenden Link

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?an-
gid=1&stid=413056&dstid=8631&opennavid=0)

in Anspruch nehmen, die in Anspruch genommene
Förderung zu einem überwiegenden Anteil (mind.
50%) in eine über das gesetzliche Maß hinausgehen-
de Lehrlingsausbildung bzw in Lehrlingsfördermaß-
nahmen zu investieren oder in anderer Form den Lehr-
lingen, die einen solcherart positiven Praxistest vor-
weisen können, direkt zu gute kommen zu lassen.

Wien, am 30. 3. 2010

VERBAND ÖSTERREICHISCHER BANKEN UND BANKIERS

EMPFEHLUNG

Die KV-Parteien kommen überein, dass der Verband
österreichischer Banken und Bankiers seinen Mitglie-
dern Folgendes empfehlen wird:
„Studentinnen und Studenten einer Fachhochschule,
die im Rahmen der Absolvierung des nach der Stu-

dienordnung vorgeschriebenen Pflichtpraktikums in
einem Mitgliedsinstitut tätig sind, sollen eine Entschä-
digung von mindestens € 1.000,– pro Monat erhalten.”

Wien, am 15. Dezember 2001

Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Wien I., Börsegasse 11

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Wien I., Deutschmeisterplatz 2

– 37 – Anlage 3 – „Schema alt“ ab 1. 4. 2020

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=413056&dstid=8631&opennavid=0)
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=413056&dstid=8631&opennavid=0)


KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend die Berechnung des Entgeltes gemäß § 6 Urlaubsgesetz, BGBl Nr 390/76,

abgeschlossen am 12. Februar 1979

zwischen dem Verband österreichischer Banken und
Bankiers, 1013 Wien, Börsegasse 11, und dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

Privatangestellten, Sektion Geld und Kredit, 1013
Wien, Deutschmeisterplatz 2, in der ab 1. 1. 2000 gel-
tenden Fassung.

§ 1 Geltungsbereich

Für alle Dienstnehmer der dem KV 49*) angeschlosse-
nen Mitglieder des Verbandes österreichischer Ban-
ken und Bankiers, die in den Geltungsbereich des
“Bundesgesetz vom 7. Juli 1976 betreffend die Verein-

heitlichung des Urlaubsrechtes und die Einführung ei-
ner Pflegefreistellung”, BGBl Nr 390/76, fallen.

*) Kollektivvertrag vom 21. 10. 1949

§ 2 Entgeltbegriff

(1) Als Entgelt im Sinne des § 6 Urlaubsgesetz (UrlG)
gelten nicht Aufwandsentschädigungen sowie jene
Sachbezüge und sonstigen Leistungen, welche wegen
ihres unmittelbaren Zusammenhanges mit der Erbrin-
gung der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern während
des Urlaubs gemäß § 2 Urlaubsgesetz nicht in An-
spruch genommen werden können.
Als derartige Leistungen kommen insbesondere in Be-
tracht: Kassierfehlgelder, Tages- und Nächtigungs-
gelder, Trennungsgelder, Entfernungszulagen, Fahrt-
kostenvergütungen, freie oder verbilligte Mahlzeiten
oder Getränke, die Beförderung der Arbeitnehmer
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des
Arbeitgebers sowie der teilweise oder gänzliche Ersatz

der tatsächlichen Kosten für Fahrten des Arbeitneh-
mers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.

(2) Als Bestandteil des regelmäßigen Entgeltes im Sin-
ne des § 6 Urlaubsgesetz gelten auch Überstunden-
pauschalien sowie Leistungen für Mehrarbeitsstunden
bzw Überstunden, die aufgrund der Arbeitszeiteintei-
lung zu erbringen gewesen wären, wenn der Urlaub
nicht angetreten worden wäre. Hat der Arbeitnehmer
vor Urlaubsantritt regelmäßig Mehrarbeitsstunden
bzw Überstunden geleistet, so sind diese bei der Ent-
geltbemessung im bisherigen Ausmaß mit zu berück-
sichtigen, es sei denn, dass sie infolge einer wesentli-
chen Änderung des Arbeitsanfalles nicht oder nur im
geringeren Ausmaß zu leisten gewesen wären.

§ 3 Regelmäßigkeit

Eine regelmäßige Mehrarbeitsstunden- bzw Über-
stundenleistung liegt nur dann vor, wenn während ei-
nes Kalenderjahres (Betrachtungszeitraum) durch

mindestens acht Monate Mehrarbeitsstunden bzw
Überstunden geleistet werden.

§ 4 Einmalzahlung

Zur Abgeltung der in das Urlaubsentgelt einzurechn-
enden Entgeltteile für regelmäßige, nicht pauscha-
lierte Mehrarbeitsstunden- bzw Überstundenleistun-
gen gewährt der Dienstgeber eine Einmalzahlung.
Diese beträgt für jeden Urlaubstag, auf den der

Dienstnehmer im Betrachtungszeitraum gemäß § 10
Abs 1 und 3 KV 49 Anspruch hatte, 0,38% des ihm im
Betrachtungszeitraum zugeflossenen Entgeltes für
einzeln verrechnete Mehrarbeitsstunden bzw Über-
stunden.
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§ 5 Auszahlung

Die Einmalzahlung ist jeweils bis zum 30. April des dem
Entstehen des Urlaubsanspruches folgenden Kalen-
derjahres im Nachhinein flüssig zu machen. Als Basis
für die Berechnung der Einmalzahlung gelten die laut

Lohnkonto im Betrachtungszeitraum verrechneten
Entgelte für effektiv geleistete Mehrarbeitsstunden
bzw Überstunden.

§ 6 Geltungsdauer und Aufkündigung des Kollektivvertrages

Der Kollektivvertrag gilt auf unbestimmte Zeit; er kann
von beiden vertragsschließenden Teilen zu jedem

Jahresende mit dreimonatiger Frist gekündigt wer-
den.

§ 7 In-Kraft-Treten

Der vorliegende Text stellt die ab 1. 1. 2000 geltende Fassung dieses am 1. Jänner 1978 in Kraft getretenen Kollek-
tivvertrages dar.

Wien, am 1. Dezember 1999

Verband Österreichischer Banken und Bankiers

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Geld und Kredit
Bundesfachgruppe Banken

– 39 – KV Entgeltberechnung gem § 6 UrlG



KOLLEKTIVVERTRAG
für Angestellte bestimmter Mitglieder des Fachverbandes der Banken und Bankiers der

Wirtschaftskammer Österreich
(„FV-KV 2025”1))

abgeschlossen am 18. 3. 2025

zwischen dem

Fachverband der Banken und Bankiers
der Wirtschaftskammer Österreich
1010 Wien, Börsegasse 11,

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft GPA
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank/Kre-
ditkartengesellschaften
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

I. GELTUNGSBEREICH

Der gegenständliche Kollektivvertrag hat den glei-
chen räumlichen und persönlichen Geltungsbereich
wie der Kollektivvertrag für Angestellte der Banken
und Bankiers (Banken-KV2) ) in der mit 1. 4. 2025 in
Kraft tretenden Fassung des Kollektivvertrages vom
18. 3. 2025, abgeschlossen zwischen dem Verband ös-
terreichischer Banken und Bankiers und dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft GPA,
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank/Kredit-
kartengesellschaften. Der fachliche Geltungsbereich

erstreckt sich auf folgende, dem Fachverband der
Banken und Bankiers als Mitglieder angehörige Ban-
ken:

(1) FactorBank AG

(2) Intermarket Bank AG

(3) MUFG Bank (Europe) N.V., Vienna Branch 3)

(4) Österreichische Hotel- und Tourismusbank Ges.m.
b.H.

(5) STELLANTIS BANK SA Niederlassung Österreich4)

II. INHALT

Als Inhalt des gegenständlichen Kollektivvertrages
werden die Bestimmungen folgender Kollektivverträ-
ge vereinbart:

(1) Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und
Bankiers in der mit 1. 4. 2025 in Kraft tretenden Fas-
sung des Kollektivvertrages vom 18. 3. 2025, abge-
schlossen zwischen dem Verband österreichischer
Banken und Bankiers und dem Österreichischen Ge-
werkschaftsbund, Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbe-
reich Banken und Nationalbank/Kreditkartengesell-
schaften, mit Ausnahme von dessen § 2 Abs 2 (Ban-
ken-KV);

(2) Kollektivvertrag betreffend Ausnahmebestimmun-
gen nach § 12a ARG, abgeschlossen am 17. 1. 2001
zwischen dem Verband österreichischer Banken und
Bankiers und dem Österreichischen Gewerkschafts-

bund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier, Wirtschaftsbereich Banken und
Nationalbank/Kreditkartengesellschaften, in der Fas-
sung vom 11. 4. 2016, mit Ausnahme dessen § 1 (Bank-
shopKV);

(3) Kollektivvertrag betreffend die Berechnung des
Entgeltes gemäß § 6 Urlaubsgesetz, BGBl Nr 390/76,
abgeschlossen am 12. Februar 1979 zwischen dem
Verband österreichischer Banken und Bankiers und
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft der Privatangestellten, Wirtschaftsbereich Ban-
ken und Nationalbank/Kreditkartengesellschaften, in
der ab 1. Jänner 2000 geltenden Fassung, mit Ausnah-
me dessen § 1;

(4) Kollektivvertrag betreffend die Arbeitszeitverkür-
zung und Flexibilisierung in den Kreditinstituten vom
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1) Kurzzitierung
2) vormalige Kurzzitierung „KV 49“
3) vormals: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. (Zweigniederlassung Wien)
4) vormals: PSA Bank Österreich, Zweigniederlassung der PSA Bank Deutschland GmbH



3. März 1988, abgeschlossen zwischen dem Verband
österreichischer Banken und Bankiers und dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

Privatangestellten, Wirtschaftsbereich Banken und
Nationalbank/Kreditkartengesellschaften, mit Aus-
nahme dessen Allgemeine Bestimmungen (AZV-KV).

III. IN-KRAFT-TRETEN

Der gegenständliche Kollektivvertrag tritt mit 1. 4.
2025 in Kraft.
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages
tritt der „Kollektivvertrag für Angestellte bestimmter

Mitglieder des Fachverbandes der Banken und Bank-
iers der Wirtschaftskammer Österreich“ vom 10. 3.
2020 (FV-KV 2020) außer Kraft.

Wien, am 18. 3. 2025

FACHVERBAND DER BANKEN UND BANKIERS

Mag. Dr. Herta Stockbauer
Obfrau

MMag. Dr. Gerald Resch
Fachverbandsgeschäftsführer

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Barbara Teiber, MA
Vorsitzende

Karl Dürtscher
Bundesgeschäftsführer

WIRTSCHAFTSBEREICH
BANKEN UND NATIONALBANK/KREDITKARTENGESELLSCHAFTEN

Mag. Adolf Lehner
Vorsitzender

Anita Palkovich
Wirtschaftsbereichssekretärin

– 41 – „KV FV 2025”



KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend die Ausnahmebestimmung nach § 12a ARG

abgeschlossen am 17. 1. 2001
in der zuletzt am 11. 4. 2016 geänderten Fassung

Der besondere Zuschlag in Abschnitt II. Z 4 zweiter Unterpunkt wird (um 1,78% plus 1,24%, gerundet auf den über-
nächsten ganzen Eurobetrag) valorisiert. Der Betrag von „€ 98,88“ wird daher durch den Betrag „€ 103,00“ ersetzt.

zwischen dem

Verband der österreichischen Banken und Bankiers
Wien I., Börsegasse 11,

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund

Gewerkschaft der Privatangestellten
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank / Kre-
ditkartengesellschaften
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

I. GELTUNGSBEREICH

Der gegenständliche Kollektivvertrag hat den glei-
chen räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel-
tungsbereich wie der Kollektivvertrag für Angestellte
der Banken und Bankiers (Banken-KV).

Dieser Kollektivvertrag ist befristet bis 31. 3. 2017.

II.

(1) Aufgrund des § 12a ARG wird für Banken das Be-
schäftigen von Arbeitnehmern an Samstagen nach
13 Uhr in Bankstellen, die in Einkaufszentren oder Ein-
kaufsstraßen gelegen sind, zur Durchführung von Pri-
vatkundengeschäften unter folgenden Bedingungen
zugelassen. Die generelle Arbeitszeitregelung ist
gem § 97 Abs 1 Z 2 ArbVG zu vereinbaren. Arbeitneh-
mer dürfen in diesen Bankstellen an Samstagen bis
17 Uhr beschäftigt werden; an den letzten 4 Samsta-
gen vor dem 24. Dezember hingegen bis 18 Uhr.

(2) Ein Arbeitnehmer darf an höchstens 2 Samstag-
nachmittagen monatlich beschäftigt werden. Sollte
die Beschäftigung an mehr als 2 Samstagnachmitta-
gen ausnahmsweise nötig sein, so ist diese Arbeit ent-
weder mit 100%igem Überstundenzuschlag oder mit
Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 2 abzugelten. Arbeit-
nehmer mit weniger als 4 Arbeitstagen pro Woche
können jeden Samstag eingesetzt werden, wenn der
Samstag als Arbeitstag vertraglich vereinbart wurde.

(3) Die Anzahl der Bankstellen ist pro Institut auf maxi-
mal 10% der Bankstellen im Sinne der Ziff 1 be-
schränkt, wobei jedenfalls eine Bankstelle zugelassen
ist.

(4) Diese Beschäftigung an Samstagen ist Arbeitneh-
mern wie folgt zu vergüten:

– „verkürzte Normalarbeitszeit”: Die Normalarbeits-
zeit der Arbeitnehmer, die auch an Samstagen ein-
gesetzt werden, wird bei Beibehaltung der vollen
Bezüge und regelmäßiger Verteilung der gesamten
Wochenarbeitszeit auf 4 zusammenhängende Tage
auf 36 Stunden wöchentlich eingeschränkt

oder

– besonderer Zuschlag: Bei Beibehaltung der
38,5 Stunden und 5-Tage-Woche (wobei jedenfalls
Samstag enthalten ist) erhalten ständig beschäftig-
te Arbeitnehmer jeweils für an Samstagen ganztä-
gig geleistete Arbeit eine Zulage in der Höhe von
€ 103,–*.

* Wert gilt ab 1. 4. 2016
Bei stundenweisem Einsatz an Samstagen gebührt pro
geleisteter Stunde 1/8 der vorstehenden Zulage.
Ob die Vergütung durch “verkürzte Normalarbeits-
zeit” oder entgeltlich erfolgt, bleibt der Regelung
durch Betriebsvereinbarung vorbehalten.

(5) Der Einsatz von Bankmitarbeitern in Bankstellen,
die an Samstagnachmittagen geöffnet haben, erfolgt
freiwillig. Den in diesen Bankstellen eingesetzten Mit-
arbeitern steht die Möglichkeit offen, unter Wahrung
einer 1-monatigen Ankündigungsfrist an einen adä-
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quaten Arbeitsplatz im regulären Bankdienst zurück-
zukehren.
Das gilt nicht für neu für die Tätigkeit in der Bankstelle
(gem Punkt 1) aufgenommene Arbeitnehmer.

(6) Vor Einsatz in Bankstellen in Einkaufszentren und
Einkaufsstraßen sind die Mitarbeiter neben der bank-
üblichen Ausbildung produkt- und verkaufsspezifisch
zu schulen.

III.

Der vorliegende Kollektivvertrag tritt mit 1. 4. 2015 in Wirksamkeit; die Erhöhung des besonderen Zuschlages ge-
mäß Punkt III. jedoch erst mit 1. 4. 2016.

Wien, am 11. 4. 2016

VERBAND ÖSTERREICHISCHER BANKEN UND BANKIERS

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
Wirtschaftsbereich Banken und Nationalbank/Kreditkartengesellschaften
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Kollektivvertrag betreffend Änderung des KV 49 vom 15. Juni 1971
(KV 71/2)

Zu § 8 I „Einstufung”
Maturanten einer allgemein bildenden höheren Schu-
le können bei ihrem Eintritt nach III/3 und Maturanten
einer Handelsakademie bzw Absolventen des Abitu-
rientenkurses nach III/5 eingestuft werden.

Zu § 8 I „Einstufung”, 3. Absatz
Absolventen der Handelsschule, die vor dem In-Kraft-
Treten des Schulorganisationsgesetzes die zweijähri-
ge Handelsschule abgeschlossen haben, sind sinnge-
mäß einzustufen.

Zu § 8 II „Umreihung”
Grundsätzlich ist eine Umreihung sowohl in die jeweils
nächsthöhere als auch nächstniedrigere Tätigkeits-
gruppe möglich.

Zu § 8 IV „Übergangsbestimmungen Einreihung”
Die vertragsschließenden Parteien nehmen in Aus-
sicht, dass die erstmalige Einreihung der per 1. 7.
1971 bereits in den Instituten angestellten Mitarbeiter
in den Filialen durch die Personal-Abteilung im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen Filialbetriebsrat
(Vertrauensmann) unter Mitwirkung des jeweiligen
Zentralbetriebsrates vorgenommen wird.
Diese Mitwirkung des Zentralbetriebsrates hat die
möglichst gleichmäßige Behandlung aller Mitarbeiter
des Institutes zum Ziel. Durch diese Regelung wird die
im KV vorgesehene endgültige Entscheidung der Ge-
schäftsleitung nicht berührt.

ZUSATZPROTOKOLL

Zum KV 49,
abgeschlossen am 14. Februar 1994

zwischen dem Verband österreichischer Banken und
Bankiers, Wien I., Börsegasse 11 und dem Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privat-
angestellten, Sektion Geld und Kredit, Wien I.,
Deutschmeisterplatz 2.

zu § 8 III Abs 2 KV 49
Die Kinderzulage gebührt gemäß § 8 (2) KV 49 Dienst-
nehmern für jene Kinder, für die sie Anspruch auf ge-
setzliche Familienbeihilfe haben.
Erhält der in der Bank beschäftigte Dienstnehmer die
Familienbeihilfe aufgrund Verzicht des primär An-

spruchberechtigten (§ 2a Abs 2 FLAG), so wird die Kin-
derzulage rückwirkend ab demMonat bezahlt, in dem
die Verzichtserklärung nachweislich abgegeben wur-
de und zwar so lange, als der in der Bank beschäftigte
Elternteil die Familienbeihilfe bezieht.
Als Nachweis für den Familienbeihilfenbezug ist die
Mitteilung des Finanzamtes lautend auf den Namen
des Mitarbeiters vorzulegen.
Wien, am 20. April 1994
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GELD- UND WERTTRANSPORTE (GWT)

Der Umgang mit und die Disposition über Bargeld ist
und bleibt, trotz Zunahme des bargeldlosen und elek-
tronischen Zahlungsverkehrs, mit dem Alltag des
Bankmitarbeiters verbunden. Obwohl Banken die Be-
förderung größerer Bargeldbeträge und sonstiger
Werte in Ballungsgebieten immer mehr an hierauf
spezialisierte externe Unternehmen übertragen, sind
nach wie vor Bargeldbewegungen zur Versorgung
der Bankstellen und Bargeldtransporte zwischen Ban-
ken und Kunden abzuwickeln.

Im Sinne einer bestmöglichen Erfüllung der Fürsorge-
pflicht für die Gesundheit und das Leben der Banka-
ngestellten und Bankkunden, einigen sich der Ver-
band österreichischer Banken und Bankiers und die
Bundesfachgruppe Banken der Sektion Geld und Kre-
dit der Gewerkschaft der Privatangestellten auf die

EMPFEHLUNG:
bei Geld- und Werttransporten die in der Anlage ein-
vernehmlich festgehaltenen Richt- und Leitlinien ein-
zuhalten.

Wien, am 13. April 1993

Verband Österreichischer Banken und Bankiers

Gewerkschaft der Privatangestellten
Sektion Geld und Kredit

Bundesfachgruppe Banken

ANLAGE

zur Empfehlung vom 13. April 1993

1. Geltungsbereich, Grundsätze für alle Geld- und
Werttransporte (GWT):
Diese Empfehlung gilt für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die regelmäßig oder fallweise Bargeld
oder andere Werte mit sich führen.
Von allen Beteiligten wird größtmögliche Umsicht und
Sorgfalt erwartet.

1.1. Routen, Zeiten und Diskretion;
Die Routen und Zeiten für Fahrten oder Botengänge
sollen variiert werden, soweit dies betrieblich möglich
und sinnvoll ist. Abfahrts- und Ankunftszeiten sollen
unter Berücksichtigung der in Punkt 4.6. festgehalte-
nen Grundsätze in der jeweiligen Zentrale oder Filiale
bekannt sein. Es ist darauf zu achten, dass nach Mög-
lichkeit keine Fahrtunterbrechungen erfolgen.
Für alle GWT, insbesondere für jene durch Boten und
handelsübliche Fahrzeuge, soll möglichst die Unauf-
fälligkeit gelten und zwar in dem Sinne, dass Mitarbei-
ter oder Fahrzeuge nicht durch Berufskleidung, Insti-
tutsnamen, Hinweise auf den Inhalt der Transporte,
Werte für Außenstehende erkennbar sein sollen. Im
Zusammenhang damit steht auch die Notwendigkeit
eines hohen Maßes an Diskretion, dh keinerlei Infor-
mation an Dritte hinsichtlich Details von Transport
oder Lagerung.

1.2. Beobachtungen, Verkehrsunfälle, Verfolgung
Verdächtiges, ungewöhnliche Ereignisse oder die Si-
cherheit betreffende Wahrnehmungen sind zu notie-

ren und dem jeweiligen Vorgesetzten zu melden. Dazu
gehören insbesondere Kennzeichen verdächtiger
Fahrzeuge, Fahrzeugs- und Personenbeschreibun-
gen, allenfalls auch durch Fotografie.
Besondere Sorgfalt ist bei Unfällen anzuwenden. Die
Möglichkeit von vorgetäuschten Unfällen ist zu beden-
ken. Dazu gehört ua Stehenbleiben in sicherer Entfer-
nung, Verständigung von Rettung und Feuerwehr. Ein
Aussteigen ist – ausgenommen zum Zwecke der ge-
setzlichen Hilfeleistungspflicht – in solchen Situatio-
nen zu vermeiden.
Bei offensichtlicher Verfolgung ist nach Möglichkeit in
Abstimmung mit der Zentrale eine geänderte Fahrt-
route (oder Weg) zu wählen. Dazu gehört auch die
Wahl “sinnloser” Routen (Kreisen um einen Häuser-
block oder Ähnliches). Lässt sich der Verfolger auf die-
seWeise nicht abschütteln, ist die Exekutive zu verstän-
digen.
Besondere Sorgfalt samt Beobachtung ist vor allem
bei Anhalten durch “Zivilstreifen” analog verdächti-
gen Situationen anzuwenden.
Begründung: Relativ leicht zu beobachtende Regel-
mäßigkeiten erleichtern potenziellen Angreifern das
Ausspähen ebenso wie offensichtliche Sorglosigkeit
oder Informationen an Außenstehende (an Bekannte
oder gar in öffentlichen Lokalen gemachte Bemer-
kungen). Die Meldung von ungewöhnlichen Ereignis-
sen oder Wahrnehmungen soll den Verantwortlichen
die Möglichkeit geben, vorbeugende Maßnahmen zu
treffen, um eine spätere Aufklärung zu beschleunigen
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und zu erleichtern bzw Verfolger abzuschütteln bzw
das Risiko von Überfällen zu minimieren.
Bei einem Überfall auf einen GWT gilt der Grundsatz
Schutz des Lebens und der Gesundheit hat Vorrang
vor dem Schutz von Sachwerten.

2. Personelle Mindestvoraussetzungen für GWT:
GWT dürfen nur von Personen durchgeführt werden,
die für diese Tätigkeit körperlich und geistig geeignet
sind. Auf die physische und psychische Verfassung
dieser Personen ist daher seitens der Vorgesetzten
Rücksicht zu nehmen (Anforderungs- und Leistungs-
profil). Die für GWT eingesetzten Mitarbeiter werden
umfassend und wiederholt geschult und gegen die
Risken dieser Tätigkeit ausreichend versichert.
Begründung: Personen, für die der Transport von Wer-
ten eine zu große körperliche (Münzen) oder psychi-
sche (zB Personen, die bereits einmal Ziel eines tätli-
chen Angriffes waren) Belastung wäre, sollen nicht
überfordert werden. Einemissbräuchliche Ausnutzung
der gebotenen Rücksichtnahme ist damit nicht ange-
sprochen.

3. Übertragung von GWT an Spezialfirmen:
Wenn im Einzugsgebiet (= am Sitz bzw Ort) einer Bank
ein anerkanntes Geldtransportunternehmen verfüg-
bar ist, soll in der Regel dieses mit der Durchführung
von GWT außerhalb der Bank beauftragt werden. Dies
ist derzeit in den Großstädten und sonstigen Ballungs-
räumen bereis weitgehend der Fall.
Die Dienstnehmer dieser Spezialfirmen sind speziell
für ihre Arbeit ausgebildet und haben diese im Be-
wusstsein des Überfallsrisikos übernommen. Die Bank
spart dadurch zum Teil Kosten für Spezialfahrzeuge
samt Ausstattung etc
Eine weitere denkbare Möglichkeit ist die Übertra-
gung der GWT an die Post.
Kann ein Geldtransportunternehmen nicht sinnvoll
eingesetzt werden, so empfehlen sich folgende:

4. Arten von Geldtransporten

4.1. Geldtransport durch Boten
Der Geldbote soll weder durch seine Kleidung (Dienst-
kleidung, Embleme, Anstecknadeln) noch durch die
Verwendung spezieller Geldtransportbehältnisse, wie
Geldtaschen oder Geldbomben, als solcher erkannt
werden können. Das kann erreicht werden, wenn das
Geld in Geldtransportwesten, in der Kleidung oder zB
in üblichen Aktentaschen, Handtaschen, Einkaufstü-
ten oder Rucksäcken mitgeführt wird. Feste Verbin-
dungen zwischen Geldboten und Transportbehälter
(zB Handketten etc) sind zu vermeiden.
Begründung: Die früher übliche Uniformierung von
Bankboten ist kontraproduktiv und sollte auf jeden Fall
unterbleiben. Auch Geldtransportbehältnisse sollen
nicht als solche erkennbar sein.

4.2. Geldtransport mit handelsüblichem Kraftfahr-
zeug
Die Durchführung von Geldtransporten darf ohne zu-
sätzliche Maßnahme in serienmäßigen Fahrzeugen
nur erfolgen, wenn der Geldtransport nicht durch

– äußere Hinweise auf dem Fahrzeug,

– die Bauart des Fahrzeuges oder

– die Ausrüstung der Personen

– am oder im Fahrzeug angebrachten Aufschriften
(„Ladetätigkeit für ...-Bank”) als Geldtransport zu
erkennen ist.

4.3. Geldtransport mit Spezialfahrzeug;
Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge, die speziell für
den Zweck des Wert- und Geldtransportes entspre-
chend umgerüstet werden. Sie unterscheiden sich
von handelsüblichen Fahrzeugen im Wesentlichen
durch die Panzerung. Diese Spezialfahrzeuge sollen
sich aufgrund ihrer äußeren Beschaffenheit von han-
delsüblichen Fahrzeugen nicht unterscheiden.

4.4. Geldtransport mit optimal gesichertem Spezial-
fahrzeug
Unter diesen Begriff fallen alle Spezialfahrzeuge, die
ausschließlich zum GWT konstruiert werden und dem
neuesten Stand der Technik entsprechen.

4.5. Transportarten für Sammeltransporte
Sammeltransporte sind Transporte, bei denen regel-
mäßig mehrere Stellen angefahren und höhere Werte
befördert werden, wobei nach Ablieferung (bzw Ein-
holung) höhere Werte im Fahrzeug verbleiben.
Mindestbesatzung für GWT sollen zwei Personen sein.

4.6. Sonstige Hinweise
Bei Geldtransporten sind möglichst Transportzeiten
und Transportwege, auch Transportfahrzeuge und
-behältnisse, in unregelmäßiger Reihenfolge zu wech-
seln und derart geheim zu halten, dass keine Regel-
mäßigkeiten, die auszukundschaften sind, entstehen.
Bei Geldtransporten mit Fahrzeugen sollen die Fahr-
zeuge nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen
oder Innenhöfen geparkt sowie be- und entladen wer-
den. Dies gilt ganz besonders bei Geldtransporten
größeren Umfangs, bei denen aufgrund der verwen-
deten Transportbehältnisse auch Nicht-Sachkundige
auf das Ladegut schließen können.
In jedem Falle soll die Geldübergabe so rasch und un-
auffällig wie möglich erfolgen. Dies setzt auch eine
entsprechende Vorbereitung in den angefahrenen
Stellen (Filialen) voraus (Vorbereitung des Transport-
gutes an gesicherten Zwischenlagerstellen im Kassen-
bereich).
Beim Einsatz von Spezialfahrzeugen kann das Be- und
Entladen an öffentlich zugänglichen Stellen vorge-
nommen werden, soferne der Ladevorgang über La-
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deschleusen erfolgt. Lange Fußwege sind zu vermei-
den (“Gehsteigrisiko”).
Die Banken werden trachten, an Stellen, an denen
häufig Be- und Entladetätigkeiten stattfinden, Lade-
zonen einrichten zu lassen und Geldübergaben intern
und extern in gesicherten Zonen durchzuführen.
Mit Geldtransporten dürfen keine zusätzlichen, die
Konzentration beeinträchtigenden Tätigkeiten ver-
bunden werden. Die GWT sind womöglich bei Tages-
licht durchzuführen und im Regelfalle telefonisch zu
avisieren, bzw abzustimmen; nicht vorgesehene Fahrt-
unterbrechungen haben zu unterbleiben.
Begleitpersonen dürfen sich im Freien nicht in unmit-
telbarer Nähe des Geldboten aufhalten und keine
Werte transportieren.

Der Geldbote und sein(e) Begleiter sollen womöglich
untereinander mittels Sprechfunk in Verbindung tre-
ten können.
Für GWT benützte Kraftfahrzeuge sollen tunlichst mit
Auto- oder Mobiltelefon ausgerüstet sein.
Begründung: Es soll sowohl die Möglichkeit gegeben
sein, den Geldboten bzw die Wagenbesatzung vor all-
fälligen Gefahren zu warnen als auch das Herbeirufen
von Hilfe, nicht nur im Falle von Angriffen, sondern
auch etwa bei Pannen etc rasch und sicher gewähr-
leistet sein.
Über den Punkt “Transportarten undGrenzbeträge für
Direkttransporte” soll institutsbezogen das Einverneh-
men hergestellt werden.
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��    SEPA  (Bankeinzug) 

 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von  

 

einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit  

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags  

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht 

mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug  

des Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist,  

auf mein bekannt gegebenes Konto umzustellen.

Kontoinhaber:in

IBAN

BIC Bank

��    BETRIEBSABZUG
-

den kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jährlich angepasst wird  

(siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

MITGLIEDSANMELDUNG oder einfach online beitreten:  
mitgliedwerden.gpa.at

Ort, Datum

�   Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über  

Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilli-

gung kann jederzeit widerrufen werden.

www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

Familienname Vorname Mitgliedsnummer

ANGABEN ZUM WERBER/ZUR WERBERIN:

��Bitte die ausgefüllte Mitgliedsanmeldung beim Betriebsrat abgeben 

oder in ein frankiertes Kuvert stecken und senden an:  

Aktionscode

� weiblich

� männlich 

�

� Angestellte:r

� Arbeiter:in

�

� Lehrling

� Schüler:in

� Student:in

� freier Dienstvertrag

�
� Werkvertrag

�

Familienname

E-Mail

Straße, Hausnummer

Straße/Hausnummer der Firma/Schule/Uni

Damit wir dich bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig informieren können, bitten wir um Angabe deines Dienstgebers und der genauen Branche.

Vorname

Gehaltshöhe bruttoBranche

PLZ

PLZ

Titel geb. TT.MM.JJJJ

GPA-Beitritt MM.JJJJ

Ort

Ort

Telefonnummer

          Lj  



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-

gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-

gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Öster-

Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Ös-

von Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

 

GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-

ligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im 

EU-Inland.

Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die 

der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer  

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK
SCHAFT GPA bringen Menschen mit ähnlichen  

Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von 

Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-

lemen, zum Suchen kompetenter Lösungen, zum 

Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.  

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere  

● erhalten Sie mittels Newsletter regelmäßig Informationen über 

Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

 

● erschließen Sie sich Mitwirkungsmöglichkeiten an Projekten, 

Bildungsveranstaltungen, Kampagnen und anderen für Ihre 

Berufsgruppe maßgeschneiderten Veranstaltungen; 

● nehmen Sie von der Inter -

rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch 

(Broschüren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere 

Materialien); 

● beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen Ihrer be-

ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch 

-

scheidung. 

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse

� IG PROFESSIONAL        � IG FLEX          � IG SOCIAL         � IG IT          � IG EXTERNAL

Familienname

Straße, Hausnummer

Telefonnummer E-Mail

Vorname

PLZ

Titel

Ort

Berufsbezeichnung Betrieb

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann jederzeit von mir widerrufen werden.



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at ‑ E-Mail: service@gpa.at

DAS
GEWERK- 
SCHAFFEN
WIR!
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